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Landkreis Diepholz 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz 
Az.: 66.33.11-7 (5651) 

 
Die Samtgemeinde Altes Amt Lemförde hat eine Plangenehmigung nach § 68 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) für die Beseitigung eines Gewässers III. Ordnung „Graben 15“ in der Gemarkung 
Lemförde, Flur 2, Flurstücke 35/3, 38/32 und 38/48 beantragt.  
 
Im Rahmen dieser Verfahren ist gem. § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in Verbindung mit Ziffer 13.18.1 der Anlage 1 UVPG durch eine allgemeine Vorprüfung zu 
ermitteln, ob für das jeweils beantragte Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforder-
lich ist.  
 
Die nach den Vorgaben der Anlage 2 des UVPG vorgenommene Prüfung ergab, dass keine Pflicht zur 
Durchführung einer UVP besteht. Nach § 3 a UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht.  
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Labbus 
 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz 
Az.: 66.33.11-11 (5659) 

 
Die Westwind Entwicklungs GmbH & Co. KG, Brinkstr. 25, 27245 Kirchdorf, hat eine Plangenehmi-
gung nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die Verlängerung einer vorhandenen Teilverroh-
rung des Gewässers II. Ordnung „Molkereigraben“ um 10 m in der Gemarkung Barver, Flur 2, Flur-
stück 480/292 beantragt.  
 
Im Rahmen dieser Verfahren ist gem. § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in Verbindung mit Ziffer 13.18.1 der Anlage 1 UVPG durch eine allgemeine Vorprüfung zu 
ermitteln, ob für das jeweils beantragte Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforder-
lich ist.  
 
Die nach den Vorgaben der Anlage 2 des UVPG vorgenommene Prüfung ergab, dass keine Pflicht zur 
Durchführung einer UVP besteht. Nach § 3 a UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht.  
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Labbus 
 
 

Stadt Diepholz 
 

Bauleitplanung der Stadt Diepholz; 
74. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Di epholz 

 
Der Landkreis Diepholz hat die 74. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Diepholz gemäß  
§ 6 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
Der Änderungsbereich ist in der nachsteheden Plankarte mit einer gestrichelten Linie umrandet. 
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Plangebiet 

 
 

Mit dieser Bekanntmachung wird die 74. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. 
 
Die genehmigte 74. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt mit der Begründung einschl. des Um-
welt-berichtes und der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 BauGB ab sofort im Rathaus 
der Stadt Diepholz, Rathausmarkt 1, 49356 Diepholz, öffentlich aus und kann während der Öffnungs-
zeiten eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB: 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB genannten 
Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtlichen Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Diepholz geltend gemacht worden sind.  
 
Diepholz, den 28.06.2016 
STADT DIEPHOLZ 
Der Bürgermeister 
gez. i. V. Klumpe 
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Bauleitplanung der Stadt Diepholz; 
Bebauungsplan Nr. 95 "Dieselstraße-Nordost" 

 
Der Rat der Stadt Diepholz hat in seiner Sitzung am 21.04.2016 den Bebauungsplan Nr. 95 „Diesel-
straße-Nordost“ mit Begründung beschlossen. 
Das Plangebiet ist in der nachstehenden Plankarte mit einer gestrichelten Linie umrandet. 
 

Plangebiet 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 95 „Dieselstraße-Nordost“  in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan liegt mit der Begründung einschl. des Umweltberichtes und der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10 Abs. 3 BauGB ab sofort bei der Stadt Diepholz, Rathausmarkt 1, 49356 
Diepholz, öffentlich aus und kann während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB u nd Entschädigungsansprüche nach  
§§ 44 Abs. 3 und 4 BauGB: 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB genannten 
Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtlichen Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Diepholz geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.  
 
Diepholz, den 28.06.2016 
STADT DIEPHOLZ 
Der Bürgermeister 
gez. i. V. Klumpe 
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Bauleitplanung der Stadt Diepholz; 
Bebauungsplan Nr. 96 "Alter Groweg" 

 
Der Rat der Stadt Diepholz hat in seiner Sitzung am 16.06.2016 den Bebauungsplan Nr. 96 „Alter 
Groweg“ mit Begründung beschlossen. 
Das Plangebiet ist in der nachstehenden Plankarte mit einer gestrichelten Linie umrandet. 
 

Plangebiet 

 
 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 96 "Alter Groweg" in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan liegt mit der Begründung einschl. des Umweltberichtes und der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10 Abs. 3 BauGB ab sofort bei der Stadt Diepholz, Rathausmarkt 1, 49356 
Diepholz, öffentlich aus und kann während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB u nd Entschädigungsansprüche nach  
§§ 44 Abs. 3 und 4 BauGB: 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB genannten 
Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtlichen Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Diepholz geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.  
 
Diepholz, den 28.06.2016 
STADT DIEPHOLZ 
Der Bürgermeister 
gez. i. V. Klumpe 
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Stadt Sulingen 
 

Bauleitplanung der Stadt Sulingen 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 79 der Stadt Su lingen 
„Gewerbe- und Sondergebiet Ost“ 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 ( 3) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 22.06.2016 die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 79 der Stadt Sulingen „Gewerbe- und Sondergebiet Ost“ mit  örtlichen Bauvorschriften nebst 
der zugehörigen Begründung als Satzung beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachfolgenden Planzeichnung darge-
stellt: 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 79 der Stad t Sulingen „Gewerbe- und Sondergebiet 
Ost“ wird durch die Bekanntmachung im Amtsblatt des  Landkreises Diepholz rechtskräftig. 

 
Der o.g. Bebauungsplan liegt nebst der dazugehörigen Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung im Rathaus der Stadt Sulingen (Fachbereich III Bauen, Ordnung  & Wirtschaft), Galtener 
Str. 12, 27232 Sulingen, öffentlich aus und kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Hinweis: 
 
Gemäß § 215 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 

 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Sulingen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Ent-
schädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Sulingen, 23.06.2016 
Der Bürgermeister   
gez. Rauschkolb  
 
 

Innenbereichssatzung III der Stadt Sulingen 
Satzung über die Festlegung der im Zusammenhang beb auten Ortsteile 

gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB 
-Entwicklungssatzung- 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 ( 3) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 22.06.2016 die Innenbereichssatzung III Teilge-
biete 1-8 der Stadt Sulingen nebst der zugehörigen Begründung als Satzung beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Innenbereichssatzung III ist in den nachfolgenden Planzeichnun-
gen dargestellt: 
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Die Innenbereichssatzung III der Stadt Sulingen -En twicklungssatzung- tritt mit dieser Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Diepholz in Kraft. 

 
Die o.g. Satzung liegt einschließlich der dazugehörigen Begründung im Rathaus der Stadt Sulingen 
(Fachbereich III Bauen, Ordnung  & Wirtschaft), Galtener Str. 12, 27232 Sulingen, öffentlich aus und 
kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Hinweis: 
 
Gemäß § 215 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Sulingen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Ent-
schädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Sulingen, 23.06.2016 
Der Bürgermeister 
gez. Rauschkolb 
 
 
Satzung der Stadt Sulingen über die Erhebung von Be iträgen nach § 6 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahm en 
(Straßenausbaubeitragssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010, S. 576) und des § 6 des Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. Nr. 3/2007, S. 41), jeweils in der zur Zeit gültigen 
Fassung, hat der Rat der Stadt Sulingen in seiner Sitzung am 22.06.2016 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, 
Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Wirtschaftswe-
ge - insgesamt, in Abschnitten oder Teilen - (öffentliche Einrichtungen) erhebt die Stadt - so-
fern Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff Baugesetzbuch (BauGB) nicht erhoben wer-
den können - nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den Grundstückseigentümern, 
denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen besondere 
wirtschaftliche Vorteile bietet (Anlieger). 

 
(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege und die Straßen im Außenbe-
reich, die die Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 2 und Nr. 3 
NStrG). 

 
(3) Die Stadt ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme. 

Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme 
(Aufwandsspaltung) oder für einen selbständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Ab-
schnittsbildung) gesondert ermitteln. 

 
(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm be-

stimmt. Das Bauprogramm wird durch die Stadt formlos festgelegt. 
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§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten für 
 

1. den Erwerb (einschl. aufstehender Bauten und der Erwerbsnebenkosten) der für die Herstel-
lung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen benötigten 
Grundflächen; dazu gehören auch der Wert der hierfür von der Stadt aus ihrem Vermögen 
bereitgestellten eigenen Grundstücke zuzüglich der Bereitstellungskosten. Maßgebend ist 
der Wert im Zeitpunkt des Beginns der Bauarbeiten; 

 
2. die Freilegung der Flächen; 

 
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn mit Unterbau 

und Decke sowie für notwendige Verengungen (einschließlich Verkehrsinseln), Erhöhungen 
und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen 
und Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus; 

 
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Wegen, Plätzen und Fuß-

gängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3; 
 

5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von 
 
a) Randsteinen und Schrammborden, 
b) Rad- und Gehwegen, 
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
d) Beleuchtungseinrichtungen, 
e) Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen 

Einrichtungen, 
f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
g) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen ) und Grünanlagen,  
   soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind, 
h) niveaugleichen Mischflächen; 

 
6. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung; 

 
7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Lärmschutzanlagen; 

 
8. die Fremdfinanzierung; 

 
9. den Ausgleich oder Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme bewirkten Eingriffs in 

Natur und Landschaft; 
 

10. für die von Personen der Stadt für Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 zu erbringenden Werk- und 
Dienstleistungen. 

 
(2) Die Stadt kann durch Satzung bestimmen, dass auch nicht in Absatz 1 genannte Aufwendungen 

der Maßnahme zum beitragsfähigen Aufwand gehören. In der Satzung ist der beitragsfähige 
Aufwand konkret zu bezeichnen und der von den Beitragspflichtigen zu tragende Anteil festzu-
setzen. Die Satzung ist vor Beginn der Maßnahme öffentlich bekanntzumachen.  

 
§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Der Aufwand für 
  1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
  2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
  3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus, 
 wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet. 
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§ 4 
Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen am Auf wand 

(1) Die Stadt trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses den Teil des beitragsfähigen Aufwandes, 
der auf die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen durch die Allgemeinheit oder die 
Stadt entfällt. Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen. 

 
(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt  
 

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Anliegerverkehr  
dienen sowie bei verkehrsberuhigten Wohnstraßen           75 v. H., 

 
 

2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem innerörtlichen Verkehr 
 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie  

Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten- und Bushaltestellen        40 v. H., 
 

b) für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässerung  
sowie für Beleuchtungseinrichtungen             50 v. H., 
 

c) für Randsteine und Schrammborde, für Rad-und Gehwege - auch  
als kombinierte Anlage - sowie für Grünanlagen als Bestandteile der 
öffentlichen Einrichtungen              60 v. H., 
 

d) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten und Bushaltestellen       70 v. H., 
 

e) für niveaugleiche Mischflächen             50 v. H., 
 

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen 
 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie  

Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten- und Bushaltestellen        30 v. H., 
 

b) für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässerung  
sowie für Beleuchtungseinrichtungen             40 v. H., 
 

c) für Randsteine und Schrammborde, für Rad-und Gehwege – auch  
als kombinierte Anlage - sowie für Grünanlagen als Bestandteile der 
öffentlichen Einrichtungen              50 v. H., 
 

d) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten und Bushaltestellen       60 v. H., 
 

4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 2 NStrG            30 v. H., 
 

5. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG, sowie bei straßen- 
rechtlich nichtöffentlichen, aber auf Grund öffentlich-rechtlicher Erschließung  
von der Stadt bereitgestellten Wirtschaftswegen 
 
a) die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen           75 v. H., 

 
b) die dem Anliegerverkehr und dem sonstigen Verkehr dienen         40 v. H., 

 
c) die überwiegend dem sonstigen Verkehr dienen           30 v. H., 

 
6. bei Fußgängerzonen und beim Umbau von öffentlichen Einrichtungen in 

Fußgängerzonen               50 v. H.. 
 

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, zunächst zur 
Deckung der Anteile der Stadt zu verwenden. 
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(4) Die Stadt kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch eine ergänzende 
Satzung von den Anteilen nach Absatz 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vor-
teilsbemessung bei einer straßenbaulichen Maßnahme sprechen. 

 
§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die Möglich-

keit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines bestimmten Ab-
schnitts von ihr besteht (berücksichtigungsfähige Grundstücke). Die Verteilung des Aufwandes 
auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus 
der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach §§ 6 und 7 maßgeblichen 
Nutzungsfaktor ergeben.  

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-

rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder gewerblich 
nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die übrigen Flächen - 
einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, 
einer Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB - richtet 
sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7. 

 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, 

 
1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der Restflä-

che innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks; 

 
2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die Fläche 

im Bereich des Bebauungsplanes; 
 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, die über 

die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich; 
 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,  

 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 

liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks; 
 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Au-
ßenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und ei-
ner Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; bei Grundstücken, 
die nicht an die öffentliche Einrichtung angrenzen oder lediglich durch einen zum Grund-
stück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der öffentlichen 
Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen 
Abstand von 50 m zu ihr verläuft;  

 
5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerb-

lich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung bzw. im Fall von Nr. 4 lit. b) 
der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in 
dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen 
Nutzung entspricht. 

 
(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die  
  

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. 
Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, 

 
oder 
 
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirt-
schaftliche Nutzung) 
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ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu legen, 
die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.  

 
§ 6 

Nutzungsfaktoren für Baugrundstücke 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich oder 

gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.  
 

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollge-
schosse sind. Kirchen werden stets als eingeschossig behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der 
Besonderheit des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, so wird bei 
gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete  3,50 m und bei allen in anderer 
Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete  2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als 
ein Vollgeschoss gerechnet.  

 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss 

um 0,25. 
 

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten Flächen - bei 
Grundstücken, 

 
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 

und Nr. 2)  
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anla-

gen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 
BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzu-
lässige Gebäudehöhe (Traufhöhe), wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei 
Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen 
Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzu-
lässige Baumassenzahl, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen 
ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Voll-
geschoss je Nutzungsebene; 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl 
von einem Vollgeschoss; 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl 
von zwei Vollgeschossen; 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 
baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung 
überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungs-
wert nach lit. a) –c); 

 
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die Höhe der bau-

lichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die 
tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhande-
nen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 

 
3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zusam-

menhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie  
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse. 
 
(4) Der sich aus Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit 

 
1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch 

Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 
5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung 
innerhalb eines Bebauungsplangebietes liegt und überwiegend gewerblich oder überwiegend 
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in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und 
Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird; 

 
2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch 

Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauN-
VO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.  

  
§ 7 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutz ung 
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die  
 

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich 
oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhö-
fe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden 0,5 

 
2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzun-

gen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirt-
schaftliche Nutzung), wenn 
 
a) sie ohne Bebauung sind, bei 

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen 0,0167 
bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,0333 
cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.) 1,0 
 

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise 
genutzt werden (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauer-
kleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5 

 
c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen oder landwirtschaft-

liche Nebengebäude (z. B. Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilflä-
che, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0 

 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vor-
handene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a); 

 
d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, für eine 

Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,  1,0 

 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vor-
handene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. b); 

 
e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich rechne-

risch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächen-
zahl 0,2 ergibt, 1,5 

 mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich 
vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a); 

 
f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 

BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten Teilflächen 
aa) mit Baulichkeiten, die Handwerks- oder Gewerbebetrieben dienen, 1,5 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vor-
handene Vollgeschoss 
bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung, 1,0 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vor-
handene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a). 
 

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1. 
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§ 8  
Aufwandsspaltung 

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenausbaubeitrag selbständig 
erhoben werden für  
 
  1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung, 
  2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme, 
  3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn, 
  4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung eines Radweges, 
  5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung eines Gehweges, 
  6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung eines kombinierten Rad- und 
      Gehweges, 
  7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Oberflächenentwässerung 
      der öffentlichen Einrichtung, 
  8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Beleuchtungseinrichtungen 
      der öffentlichen Einrichtung, 
  9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen, 
10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Grünanlagen. 
 

§ 9 
Beitragspflichtige 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentü-
mers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamt-
schuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 
nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines Erbbaurechts auf 
diesem und im Falle von Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- und Teileigentum. 

 
§ 10 

Entstehung der Beitragspflicht 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Teil-

maßnahme, frühestens jedoch mit dem Beschluss zur Aufwandsspaltung. 
(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht mit der 

Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Abschnittsbildungsbeschluss. 
(4) Die in Abs. 1-3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen Arbeiten 

entsprechend dem von der Stadt aufgestellten Bauprogramm fertig gestellt sind, der Aufwand 
berechenbar ist. 

 
§ 11 

Beitragsbescheid 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Bescheid fest-
gesetzt. 
 

§ 12 
Vorausleistungen 

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit 
der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen 
Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
 

§ 13 
Fälligkeit 

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

§ 14 
Ablösung des Beitrages 

(1) Der auf ein Grundstück entfallende Beitrag kann im Ganzen vor der Entstehung der Beitragspflicht 
durch Vertrag abgelöst werden. 
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(2) Der Ablösungsbetrag wird nach Maßgabe dieser Satzung durch Schätzung des voraussichtlichen 
Ausbauaufwandes ermittelt. 

 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Nachforderungen oder Rückzahlungen sind aus-

geschlossen. 
 
(4) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 
(5) Der Beitragsschuldner unterwirft sich für den Fall der nicht fristgerechten Bezahlung des Ablöse-

betrages der sofortigen Verwaltungszwangsvollstreckung. 
 

§ 15 
Billigkeitsregelung 

Stellt die Heranziehung zu einem Beitrag nach Maßgabe dieser Satzung im Einzelfall eine erhebliche 
sachliche oder persönliche Härte dar, so kann der Beitrag ganz oder teilweise gestundet oder erlas-
sen werden. 
 

§ 16 
Besondere Zufahrten 

(1) Mehrkosten für zusätzliche oder stärker auszubauende Grundstückszufahrten im öffentlichen 
Verkehrsraum sind keine Aufwendungen i. S. des § 2; auf ihre Anlegung durch die Stadt besteht 
kein Rechtsanspruch. 

 
(2) Die besonderen Zufahrten können auf Antrag des Grundstückseigentümers oder des Erbbaube-

rechtigten - vorbehaltlich oder aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften erforderlichen Geneh-
migungen - auf dessen Rechnung erstellt werden, sofern die bestehenden oder zu erwartenden 
Verkehrsverhältnisse dies zulassen. 

 
§ 17  

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Diepholz in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Sulingen vom 13.09.1979 außer 
Kraft. 
 
Sulingen, 22.06.2016 
gez. Rauschkolb 
Rauschkolb 
Bürgermeister 
 
 

2. Änderung der Geschäftsordnung 
 für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ratsaus schüsse und die Ausschüsse nach be-

sonderen Rechtsvorschriften sowie die Ortsräte  
der Stadt Sulingen 

 
Der Rat der Stadt Sulingen hat sich mit Beschluss vom 15.12.2011 eine Geschäftsordnung gegeben, 
die zuletzt am 20.06.2013 geändert wurde. Diese Geschäftsordnung wird gemäß § 69 NKomVG durch 
Ratsbeschluss vom 22.06.2016 wie folgt geändert:  
 

1. § 10 Abs. 5 enthält folgenden Wortlaut: 
 

Über einen Antrag auf geheime Abstimmung wird mit einem Fünftel der Ratsmitglieder be-
schlossen.  

 
2. § 20 Abs. 1 enthält folgenden Wortlaut: 

 
Die Änderung der Geschäftsordnung tritt am 23.06.2016 in Kraft. 

 
Sulingen, 22.06.2016 
Rauschkolb 
Bürgermeister 
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Stadt Syke 
 

Satzung der Stadt Syke für die übergangsweise  Mitt agsverpflegung der  
Ganztagsgrundschule Am Lindhof in Syke  

im Zeitraum 01. August 2016 – 31. Oktober 2016 
 
Aufgrund der §§ 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) und der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengeset-
zes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der jeweils zurzeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Stadt Syke in seiner Sitzung am 22. Juni 2016 die Satzung über die Mittagsverpflegung der Ganz-
tagsgrundschule Am Lindhof in Syke beschlossen.  
 

 § 1 
Teilnahme an der Mittagsverpflegung  

(1) In der Ganztagsgrundschule Am Lindhof in Syke wird von montags bis freitags ein Mittagessen 
angeboten. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler ist freiwillig, aber aus pädagogischen 
Gründen wünschenswert.  

 
(2) Berechtigt zur Teilnahme sind Schülerinnen und Schüler an den Tagen, an denen sie zur Teil-

nahme am Ganztagsangebot oder zur Teilnahme an der ergänzenden Betreuung angemeldet 
sind.  

(3) Die Anmeldung für einzelne Wochentage ist möglich. 
 

 § 2 
Anmeldeverfahren  

(1) Die Anmeldung zur Mittagsverpflegung erfolgt in der Regel für ein Schuljahr. Im Schuljahr 
2016/2017 wird es ein gesplittetes Anmeldeverfahren geben. Zunächst erfolgt die Anmeldung für 
den Zeitraum der Übergangsverpflegung vom 01. August 2016 bis 31. Oktober 2016.  

 
(2) Für. das verbleibende Schuljahr ab 1.November 2016 erfolgt eine erneute Anmeldung.  
 

 § 3 
Verpflegungsgeldpauschale  

(1) Für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung wird eine Verpflegungsgeldpauschale erhoben.  
 

(2) Die Pflicht zur Zahlung der Verpflegungsgeldpauschale entsteht mit der Anmeldung zur Mittags-
verpflegung. Die Verpflegungsgeldpauschale wird zunächst bis Ende Oktober 2016 erhoben.   

 
(3) Erfolgt die Aufnahme eines Kindes vor dem 15. eines Monats, wird die Pauschale für den vollen 

Monat erhoben. Erfolgt die Aufnahme am oder nach dem 15., wird für diesen Monat die halbe 
Monatspauschale erhoben. 
 

(4) Die Zahlungsverpflichtung besteht auch dann in voller Höhe, wenn das Kind der Mittagsverpfle-
gung fernbleibt oder nicht an allen Wochentagen die angemeldeten und bestätigten Zeiten in 
Anspruch nimmt.  
 

(4) Im Oktober 2016 wird aufgrund der Herbstferien die Verpflegungspauschale nur zur Hälfte erho-
ben. Von den Nutzern der Ferienbetreuung ist bei Teilnahme an der Mittagsverpflegung für die 
angemeldete und bestätigte Anzahl der Mittagessen eine zusätzliche Pauschale in Höhe des 
täglichen Pauschalbetrages von 2,80 €  zu zahlen. 
 

(5) Die Verpflegungsgeldpauschale wird durch Bescheid festgesetzt. Die Pauschale ist bis zum 01. 
eines jeden Monats zu zahlen.  

 
(6) Bei Rückständen in Höhe von zwei Monatsraten (bei vorausgegangener Mahnung)  wird das 

Kind von der Teilnahme an der Mittagsverpflegung ausgeschlossen.  
 



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 12/2016 vom 01.07.2016 
Seite 27 

(7) Für den Zeitraum 01. August bis 31. Oktober 2016 wird folgende monatliche Pauschale erhoben: 
 
 
 
 

Verpflegungstage in 
der Woche  

Monatliche Pa u-
schale  

5 50,40 € 
4 40,32 € 
3 30,24 € 
2 20,16 € 
1 10,08 € 

  

(8) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Übergangszeitraumes.  
  

§ 4  
Schuldner  

Schuldner sind die Sorgeberechtigten, deren Kinder in die Mittagsverpflegung der Ganztags-
grundschule Am Lindhof aufgenommen worden sind, sowie die Personen, die die Aufnahme der 
Kinder in die Mittagsverpflegung veranlasst haben. Mehrere Schuldner haften als Gesamt-
schuldner. 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.08.2016 in Kraft.  
 
Syke, den 23.06.2016 
gez. Suse Laue 
Bürgermeisterin 
 
 

Satzung der Stadt Syke für die übergangsweise  Mitt agsverpflegung der  
GTS 2001 in Syke  

im Zeitraum 01. August 2016 – 31. Oktober 2016 
 
Aufgrund der §§ 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) und der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengeset-
zes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der jeweils zurzeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Stadt Syke in seiner Sitzung am 22.06.2016 die Satzung über die Mittagsverpflegung der GTS 
2001 in Syke beschlossen.  
 

 § 1 
Teilnahme an der Mittagsverpflegung  

(1) In der GTS 2001 in Syke wird entsprechend dem Konzept der Schule von montags bis donners-
tags eine Mittagverpflegung angeboten. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler ist freiwil-
lig, aber aus pädagogischen Gründen wünschenswert.  

 
 § 2 

Anmeldeverfahren  
(1) Die Anmeldung zur Mittagsverpflegung erfolgt in der Regel für ein Schuljahr.  

 
(2) Anmeldungen für die Mittagsverpflegung sind bei der GTS 2001 abzugeben.  

 
 § 3 

Verpflegungsgeldpauschale  
(1) Für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung wird eine monatliche Verpflegungsgeldpauschale 

erhoben.  
 

(2) Die Pflicht zur Zahlung der Verpflegungsgeldpauschale entsteht mit der Anmeldung zur Mittags-
verpflegung. Die Verpflegungsgeldpauschale wird zunächst bis Ende Oktober 2016 erhoben.   

 
(3) Erfolgt die Aufnahme eines Kindes vor dem 15. eines Monats, wird die Pauschale für den vollen 

Monat erhoben. Erfolgt die Aufnahme am oder nach dem 15., wird für diesen Monat die halbe 
Monatspauschale festgesetzt.  
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(4) Die Zahlungsverpflichtung besteht auch dann in voller Höhe, wenn das Kind der Mittagsverpfle-
gung fernbleibt.  
 

(5) Kinder können von der Mittagsverpflegung mit einer Frist von grundsätzlich 14 Tagen zum Ende 
eines Monats schriftlich abgemeldet werden. 
  

(6) Die Verpflegungsgeldpauschale wird durch Bescheid festgesetzt. Die Pauschale ist bis zum 01. 
eines jeden Monats zu zahlen.  

 
(7) Bei Rückständen in Höhe von zwei Monatsraten (bei vorausgegangener Mahnung)  wird das 

Kind von der Teilnahme an der Mittagsverpflegung ausgeschlossen.  
 

(8) Für den Zeitraum 01. August bis 31. Oktober 2016 wird eine monatliche Pauschale  in Höhe von 
 

38,70 € 
 
erhoben. Die Ferien sind bei der Pauschale berücksichtigt.  
  

(9) Die Zahlungsverpflichtung endet mit Ablauf des Übergangszeitraumes.  
 

§ 4  
Schuldner  

Schuldner sind die Sorgeberechtigten, deren Kinder in die Mittagsverpflegung der GTS 2001 
aufgenommen worden sind, sowie die Personen, die die Aufnahme der Kinder in die Mittagsver-
pflegung veranlasst haben. Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.08.2016 in Kraft.  
 
Syke, den 23.06.2016 
gez. Suse Laue 
Bürgermeisterin 
 
 

Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
 

3. Änderungssatzung  
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte 

der  Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde" 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) und §§ 1,2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes vom 23.01.2007 (Nds. GVBI. S. 41), jeweils in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat 
der Samtgemeinde „Altes Amt Lernförde" in seiner Sitzung am 24.05.2016 
folgende 3. Änderungssatzung beschlossen. 
 

Artikel 1  
In § 4 wird folgender Abs. 4 eingefügt: 
 
Bei angemieteten Wohnungen und Häusern bemisst sich die Nutzungsgebühr abweichend von § 4 
Abs. 1 nach der Miete, die die Samtgemeinde „Altes Amt Lernförde" an den Vermieter zu zahlen 
hat, zuzüglich der vom Vermieter festgelegten Neben-, Renovierungs-, und Instandhaltungskosten. 
 

Artikel 2  
Diese 3. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis 
Diepholz in Kraft. 
 
Lernförde, 14.06.2016 
Scheibe 
Samtgemeindebürgermeister 
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Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
Gemeinde Asendorf 
 

Einzelsatzung der Gemeinde Asendorf 
über die Erhebung eines Straßenbaubeitrages für die  Straßenbaumaßnahme Erneuerung und 

Verbesserung der Straße „Essener Berg“ in Asendorf/ Ortsteil Essen 
 

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), des § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
in der Fassung vom 23.10.2007 (Nds. GVBl. S. 41) und des § 4 Absatz 4 der Straßenausbaubeitrags-
satzung der Gemeinde Asendorf vom 02.12.1983, zuletzt geändert am 03.06.2004 hat der Rat der 
Gemeinde Asendorf in seiner Sitzung am 13.06.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Für die Maßnahme Erneuerung und Verbesserung der Außenbereichsstraße „Essener Berg“ (Nr. 
1076 des Straßenbestandverzeichnisses der Gemeinde Asendorf) wird der Anteil der Anlieger am 
beitragsfähigen Aufwand auf 30 v.H. festgesetzt. 
 

§ 2 
Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Asendorf, den 13. Juni 2016 
Der Bürgermeister 
gez. Heinfried Kabbert 
 
 

Gemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen 
Bebauungsplan Nr. 4 (16/41) „Hoppendeich“ – 3. Ände rung 

 
Der Rat der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen hat in seiner Sitzung am 15.06.2016 den Bebauungsplan 
Nr. 4 (16/41) „Hoppendeich“ – 3. Änderung als Satzung und die Begründung gem. § 10 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722 ) beschlossen.  
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Die konkrete Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem Übersichtsplan zu entnehmen: 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 4 (16/41) „Hoppendeich“ – 3. Änderung mit 
Begründung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan mit Begründung liegen ab sofort im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-
Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruchhausen-Vilsen, öffentlich aus und können dort während der 
Dienststunden eingesehen werden. Über den Inhalt kann jedermann Auskunft verlangen. Auf die Vor-
schriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB, wird gem. § 44 Abs. 5 BauGB hin-
gewiesen. Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im § 214 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel des Abwä-
gungsvorgangs bei der Aufstellung von Satzungen (§ 214 Abs. 3 BauGB) dann unbeachtlich wird, 
wenn sie gem. § 215 Abs. 1 BauGB nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde  unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden ist. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder Mängel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 01.07.2016 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bormann 
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Gemeinde Martfeld 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Martfeld 
Bebauungsplan Nr. 16 (70/21) „Alter Kamp“ – 1. Ände rung 

 
Der Rat der Gemeinde Martfeld hat in seiner Sitzung am 22.06.2016 den Bebauungsplan Nr. 16 
(70/21) „Alter Kamp“ – 1. Änderung als Satzung und die Begründung gem. § 10 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722 ) beschlossen.  
 
Die konkrete Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem Übersichtsplan zu entnehmen: 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 16 (70/21) „Alter Kamp“ – 1. Änderung mit 
Begründung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan mit Begründung liegen ab sofort im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-
Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruchhausen-Vilsen, öffentlich aus und können dort während der 
Dienststunden eingesehen werden. Über den Inhalt kann jedermann Auskunft verlangen. Auf die Vor-
schriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB, wird gem. § 44 Abs. 5 BauGB hin-
gewiesen. Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im § 214 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel des Abwä-
gungsvorgangs bei der Aufstellung von Satzungen (§ 214 Abs. 3 BauGB) dann unbeachtlich wird, 
wenn sie gem. § 215 Abs. 1 BauGB nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde  unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden ist. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder Mängel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 01.07.2016 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bormann 
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Samtgemeinde Schwaförden 
 

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schwaförden 
für das Haushaltsjahr 2016 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in vom 17. 
Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch § 4 des Niedersächsischen Gesetzes zur 
Erleichterung der Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge oder Asylbegehrende (NEFUG) 12. No-
vember 2015 (Nds. GVBl. S. 311) hat der Rat der Samtgemeinde Schwaförden in seiner Sitzung am 
23. März 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 5.093.600 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 5.093.600 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.903.500 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.730.900 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 107.900 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 193.200 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 12.100 Euro 

 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 5.011.400 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 4.936.200 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt. 
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§ 5 
Die Hebesätze für die Samtgemeindeumlage werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 
 Grundsteuer A 42,00 % 
 Grundsteuer B 42,00 % 
 Gewerbesteuer 42,00 % 
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 42,00 % 
 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 42,00 % 

 
(= 1.796.088 €) der Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden. 
 
Schwaförden, den 23. März 2016 
S a m t g e m e i n d e  S c h w a f ö r d e n  
gez. Denker 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2016 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch § 4 des 
Niedersächsischen Gesetzes zur Erleichterung der Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge oder 
Asylbegehrende (NEFUG) 12. November 2015 (Nds. GVBl. S. 311), erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Diepholz am 26.04.2016 unter dem Aktenzeichen FD 30-916-912 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan 2016 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im 
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 14.06.2016 
Der Samtgemeindebürgermeister 
gez. Denker 
 
 

Gemeinde Affinghausen 
 

Veröffentlichung der ersten Eröffnungsbilanz 
der Gemeinde Affinghausen zum 01.01.2012 

 
Der Rat der Gemeinde Affinghausen hat in seiner Sitzung 07. Juni 2016 nach Artikel 6 Absatz 8 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher 
Vorschriften (GemHausRNeuOG) vom 15.11.2005 (GVBl. S. 342) nachstehende erste Eröffnungsbi-
lanz der Gemeinde Affinghausen beschlossen. 
 
Die erste Eröffnungsbilanz ist gemäß Artikel 6 Absatz 8 Satz 2 GemHausRNeuOG in Verbindung mit 
§ 129 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) der Kommunalaufsicht 
beim Landkreis Diepholz mit Schreiben vom 21.06.2016 angezeigt worden und liegt mit dem Prü-
fungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes gemäß § 129 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach dieser 
Bekanntmachung im Rathaus der Samtgemeinde Schwaförden, Poststraße 157, 27252 Schwaförden, 
Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffent-
lich aus. 
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Eröffnungsbilanz der Gemeinde Affinghausen zum 01.0 1.2012 
 Aktiva  Euro   Passiva  Euro  

1. Immaterielles Vermögen 2.493,34 1. Nettoposition 1.317.453,95 
   1.1 Basis-Reinvermögen 775.606,87 
   1.2 Rücklagen 0,00 
   1.3 Jahresergebnis 0,00 
   1.4 Sonderposten 541.847,08 

2. Sachvermögen 1.364.915,51 2. Schulden 1.060,18 
   2.1.1 davon Liquiditätskredite 0,00 
   2.1.2 davon Geldschulden 777,18 
   2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-

ähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 
   2.3 Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen 0,00 
   2.4 Transverbindlichkeiten 0,00 
   2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 283,00 
3. Finanzvermögen 7.327,34 3. Rückstellungen 351.831,00 
4. Liquide Mittel 295.608,94 4. Passive Rechnungsabgren-

zung 0,00 
5. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00    
 Bilanzsumme  1.670.345,13  Bilanzsumme  1.670.345,13 
      
   Vorbelastungen künftiger Haushaltsj ahre  
    Haushaltsreste 275.000,00 
    Bürgschaften 0,00 
    Gewährleistungsverträge 0,00 
    In Anspruch genommene Ver-

pflichtungsermächtigungen 
0,00 

    Verpflichtungen aus kreditähnli-
chen Rechtsgeschäften 

0,00 

    über das Haushaltsjahr hinaus 
gestundete Beträge 

0,00 

 
Schwaförden, den 25.01.2016  gez. Köberlein gez. Denker  
  Bürgermeister         Gemeindedirektor 
 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Affinghausen 
für das Haushaltsjahr 2016 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. De-
zember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch § 4 des Niedersächsischen Gesetzes zur 
Erleichterung der Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge oder Asylbegehrende (NEFUG) 12. No-
vember 2015 (Nds. GVBl. S. 311) hat der Rat der Gemeinde Affinghausen in seiner Sitzung am 07. 
März 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 530.600 Euro 
der ordentlichen Aufwendungen auf 530.600 Euro 
 

1.2 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.3 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
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2. im Finanzhaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 497.400 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 505.400 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 136.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 180.000 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 100 Euro 

 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 633.400 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 685.500 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festge-
setzt: 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 340 v.H. 
 
Affinghausen, den 07. März 2016 
G e m e i n d e  A f f i n g h a u s e n  
gez. Köberlein                gez. Denker  
Bürgermeister       Gemeindedirektor 

 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Affinghausen für das Haushaltsjahr 2016 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Land-
kreis Diepholz hat mit Schreiben vom 13.04.2016 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass er die Haus-
haltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan 2016 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im 
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 14.06.2016 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
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Gemeinde Ehrenburg 
 

Veröffentlichung der ersten Eröffnungsbilanz 
der Gemeinde Ehrenburg zum 01.01.2012 

 
Der Rat der Gemeinde Ehrenburg hat in seiner Sitzung 08. Juni 2016 nach Artikel 6 Absatz 8 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher 
Vorschriften (GemHausRNeuOG) vom 15.11.2005 (GVBl. S. 342) nachstehende erste Eröffnungsbi-
lanz der Gemeinde Ehrenburg beschlossen. 
 
Die erste Eröffnungsbilanz ist gemäß Artikel 6 Absatz 8 Satz 2 GemHausRNeuOG in Verbindung mit 
§ 129 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) der Kommunalaufsicht 
beim Landkreis Diepholz mit Schreiben vom 22.06.2016 angezeigt worden und liegt mit dem Prü-
fungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes gemäß § 129 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach dieser 
Bekanntmachung im Rathaus der Samtgemeinde Schwaförden, Poststraße 157, 27252 Schwaförden, 
Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffent-
lich aus. 
 

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ehrenburg zum 01.01.2 012 
 Aktiva  Euro   Passiva  Euro  

1. Immaterielles Vermögen 2.058,35 1. Nettoposition 3.425.356,50 
   1.1 Basis-Reinvermögen 2.626.818,95 
   1.2 Rücklagen 0,00 
   1.3 Jahresergebnis 0,00 
   1.4 Sonderposten 798.537,55 
2. Sachvermögen 3.953.494,41 2. Schulden 34.654,62 
   2.1.1 davon Liquiditätskredite 0,00 
   2.1.2 davon Geldschulden 1.744,62 
   2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-

ähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 
   2.3 Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen 0,00 
   2.4 Transverbindlichkeiten 0,00 
   2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 32.910,00 
3. Finanzvermögen 28.780,96 3. Rückstellungen 1.037.434,00 
4. Liquide Mittel 513.111,40 4. Passive Rechnungsabgren-

zung 0,00 
5. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00    
 Bilanzsumme  4.497.445,12  Bilanzsumme  4.497.445,12 
      
   Vorbelastungen künfti ger Haushaltsjahre  
    Haushaltsreste 37.500,00 
    Bürgschaften 0,00 
    Gewährleistungsverträge 0,00 
    In Anspruch genommene Ver-

pflichtungsermächtigungen 
0,00 

    Verpflichtungen aus kreditähnli-
chen Rechtsgeschäften 

0,00 

    über das Haushaltsjahr hinaus 
gestundete Beträge 

23.531,32 

 
Schwaförden, den 25.01.2016  gez. Schumacher gez. Denker  
       Bürgermeister          Gemeindedirektor 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenburg 
für das Haushaltsjahr 2016 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. De-
zember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch § 4 des Niedersächsischen Gesetzes zur 
Erleichterung der Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge oder Asylbegehrende (NEFUG) 12. No-
vember 2015 (Nds. GVBl. S. 311) hat der Rat der Gemeinde Ehrenburg in seiner Sitzung am 09. März 
2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.467.600 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.467.600 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.416.500 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.264.800 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 100 Euro 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.416.500 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.264.900 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festge-
setzt: 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 
 
Ehrenburg, den 09. März 2016 
G e m e i n d e  E h r e n b u r g  
gez. Schumacher       gez. Denker 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenburg für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Land-
kreis Diepholz hat mit Schreiben vom 13.04.2016 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass er die Haus-
haltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan 2016 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im 
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 14.06.2016 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
 
 

Gemeinde Neuenkirchen 
 

Veröffentlichung der ersten Eröffnungsbilanz 
der Gemeinde Neuenkirchen zum 01.01.2012 

 
Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner Sitzung 16. Juni 2016 nach Artikel 6 Absatz 8 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher 
Vorschriften (GemHausRNeuOG) vom 15.11.2005 (GVBl. S. 342) nachstehende erste Eröffnungsbi-
lanz der Gemeinde Neuenkirchen beschlossen. 
 
Die erste Eröffnungsbilanz ist gemäß Artikel 6 Absatz 8 Satz 2 GemHausRNeuOG in Verbindung mit 
§ 129 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) der Kommunalaufsicht 
beim Landkreis Diepholz mit Schreiben vom 21.06.2016 angezeigt worden und liegt mit dem Prü-
fungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes gemäß § 129 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach dieser 
Bekanntmachung im Rathaus der Samtgemeinde Schwaförden, Poststraße 157, 27252 Schwaförden, 
Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffent-
lich aus. 
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Eröffnungsbilanz der Gemeinde Neuenkirchen zum 01.0 1.2012 
 Aktiva  Euro   Passiva  Euro  

1. Immaterielles Vermögen 0,00 1. Nettoposition 2.196.889,26 
   1.1 Basis-Reinvermögen 1.335.487,80 
   1.2 Rücklagen 0,00 
   1.3 Jahresergebnis 0,00 
   1.4 Sonderposten 861.401,46 
2. Sachvermögen 2.558.677,19 2. Schulden 47.687,16 
   2.1.1 davon Liquiditätskredite 0,00 
   2.1.2 davon Geldschulden 37.856,68 
   2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-

ähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 
   2.3 Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen 7.218,48 
   2.4 Transverbindlichkeiten 0,00 
   2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 2.612,00 
3. Finanzvermögen 22428,514 3. Rückstellungen 528.420,00 
4. Liquide Mittel 191.890,72 4. Passive Rechnungsabgren-

zung 0,00 
5. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00    
 Bilanzsumme  2.772.996,42  Bilanzsumme  2.772.996,42 
      
   Vorbel astungen künftiger Haushaltsjahre  
    Haushaltsreste 180.800,00 
    Bürgschaften 0,00 
    Gewährleistungsverträge 0,00 
    In Anspruch genommene Ver-

pflichtungsermächtigungen 
0,00 

    Verpflichtungen aus kreditähnli-
chen Rechtsgeschäften 

0,00 

    über das Haushaltsjahr hinaus 
gestundete Beträge 

6.576,50 

 
Schwaförden, den 25.01.2016  gez. Kanzelmeier gez. Denker  
       Bürgermeister          Gemeindedirektor 
 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen 
für das Haushaltsjahr 2016 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. De-
zember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch § 4 des Niedersächsischen Gesetzes zur  
Erleichterung der Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge oder Asylbegehrende (NEFUG) 12. No-
vember 2015 (Nds. GVBl. S. 311) hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 15. 
März 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 768.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 768.700 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
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2. im Finanzhaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 733.100 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 715.600 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 600 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.300 Euro 

 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 733.100 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 719.500 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festge-
setzt: 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 360 v.H. 
 
Neuenkirchen, den 15. März 2016 
G e m e i n d e  N e u e n k i r c h e n  
gez. Kanzelmeier      gez. Denker  
Bürgermeister      Gemeindedirektor 

 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2016 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Land-
kreis Diepholz hat mit Schreiben vom 14.04.2016 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass er die Haus-
haltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan 2016 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im 
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 14.06.2016 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
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Gemeinde Scholen 
 

Veröffentlichung der ersten Eröffnungsbilanz 
der Gemeinde Scholen zum 01.01.2012 

 
Der Rat der Gemeinde Scholen hat in seiner Sitzung 15. Juni 2016 nach Artikel 6 Absatz 8 des Ge-
setzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher 
Vorschriften (GemHausRNeuOG) vom 15.11.2005 (GVBl. S. 342) nachstehende erste Eröffnungsbi-
lanz der Gemeinde Scholen beschlossen. 
 
Die erste Eröffnungsbilanz ist gemäß Artikel 6 Absatz 8 Satz 2 GemHausRNeuOG in Verbindung mit 
§ 129 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) der Kommunalaufsicht 
beim Landkreis Diepholz mit Schreiben vom 22.06.2016 angezeigt worden und liegt mit dem Prü-
fungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes gemäß § 129 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach dieser 
Bekanntmachung im Rathaus der Samtgemeinde Schwaförden, Poststraße 157, 27252 Schwaförden, 
Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffent-
lich aus. 
 

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Scholen zum 01.01.201 2 
 Aktiva  Euro   Passiva  Euro  

1. Immaterielles Vermögen 2.024,56 1. Nettoposition 3.580.966,91 
   1.1 Basis-Reinvermögen 1.414.794,44 
   1.2 Rücklagen 0,00 
   1.3 Jahresergebnis 0,00 
   1.4 Sonderposten 2.166.172,47 
2. Sachvermögen 3.774.339,60 2. Schulden -9.460,00 
   2.1.1 davon Liquiditätskredite 0,00 
   2.1.2 davon Geldschulden 0,00 
   2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-

ähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 
   2.3 Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen 0,00 
   2.4 Transverbindlichkeiten 0,00 
   2.5 Sonstige Verbindlichkeiten -9.460,00 
3. Finanzvermögen 2.623,68 3. Rückstellungen 420.436,50 
4. Liquide Mittel 212.955,57 4. Passive Rechnungsabgren-

zung 0,00 
5. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00    
 Bilanzsumme  3.991.943,41  Bilanzsumme  3.991.943,41 
      
   Vorbelastu ngen künftiger Haushaltsjahre  
    Haushaltsreste 14.300,00 
    Bürgschaften 0,00 
    Gewährleistungsverträge 0,00 
    In Anspruch genommene Ver-

pflichtungsermächtigungen 
0,00 

    Verpflichtungen aus kreditähnli-
chen Rechtsgeschäften 

0,00 

    über das Haushaltsjahr hinaus 
gestundete Beträge 

103,17 

 
Schwaförden, den 25.01.2016  gez. Schwenn gez. Denker  
  Bürgermeister          Gemeindedirektor 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Scholen 
für das Haushaltsjahr 2016 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. De-
zember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch § 4 des Niedersächsischen Gesetzes zur 
Erleichterung der Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge oder Asylbegehrende (NEFUG) 12. No-
vember 2015 (Nds. GVBl. S. 311) hat der Rat der Gemeinde Scholen in seiner Sitzung am 16. März 
2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 722.400 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 722.400 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 612.300 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 586.600 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 56.100 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 

 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 612.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 642.700 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festge-
setzt: 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 
 
Scholen, den 16. März 2016 
G e m e i n d e  S c h o l e n  
gez. Schwenn      gez. Denker  
Bürgermeister      Gemeindedirektor 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Scholen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Land-
kreis Diepholz hat mit Schreiben vom 15.04.2016 - Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass er die 
Haushaltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan 2016 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im 
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 14.06.2016 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
 
 

Gemeinde Schwaförden 
 

Veröffentlichung der ersten Eröffnungsbilanz 
der Gemeinde Schwaförden zum 01.01.2012 

 
Der Rat der Gemeinde Schwaförden hat in seiner Sitzung 21. Juni 2016 nach Artikel 6 Absatz 8 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher 
Vorschriften (GemHausRNeuOG) vom 15.11.2005 (GVBl. S. 342) nachstehende erste Eröffnungsbi-
lanz der Gemeinde Schwaförden beschlossen. 
 
Die erste Eröffnungsbilanz ist gemäß Artikel 6 Absatz 8 Satz 2 GemHausRNeuOG in Verbindung mit 
§ 129 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) der Kommunalaufsicht 
beim Landkreis Diepholz mit Schreiben vom 29.06.2016 angezeigt worden und liegt mit dem Prü-
fungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes gemäß § 129 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach dieser 
Bekanntmachung im Rathaus der Samtgemeinde Schwaförden, Poststraße 157, 27252 Schwaförden, 
Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffent-
lich aus. 
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Eröffnungsbilanz der Gemeinde Schwaförden zum 01.01 .2012 
 Aktiva  Euro   Passiva  Euro  

1. Immaterielles Vermögen 910,14 1. Nettoposition 3.770.620,10 
   1.1 Basis-Reinvermögen 2.386.003,47 
   1.2 Rücklagen 0,00 
   1.3 Jahresergebnis 0,00 
   1.4 Sonderposten 1.384.616,63 
2. Sachvermögen 4.479.958,36 2. Schulden 214.326,33 
   2.1.1 davon Liquiditätskredite 0,00 
   2.1.2 davon Geldschulden 211.021,33 
   2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-

ähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 
   2.3 Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen 0,00 
   2.4 Transverbindlichkeiten 0,00 
   2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 3.305,00 
3. Finanzvermögen 4.831,13 3. Rückstellungen 681.318,00 
4. Liquide Mittel 180.564,80 4. Passive Rechnungsabgren-

zung 0,00 
5. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00    
 Bilanzsumme  4.666.264,43  Bilanzsumme  4.666.264,43 
      
   Vorbelastungen künftiger Haushal tsjahre  
    Haushaltsreste 0,00 
    Bürgschaften 0,00 
    Gewährleistungsverträge 0,00 
    In Anspruch genommene Ver-

pflichtungsermächtigungen 
0,00 

    Verpflichtungen aus kreditähnli-
chen Rechtsgeschäften 

0,00 

    über das Haushaltsjahr hinaus 
gestundete Beträge 

0,00 

 
Schwaförden, den 25.01.2016  gez. Schlichte gez. Denker  
  Bürgermeister         Gemeindedirektor 
 
 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwaförden 
für das Haushaltsjahr 2016 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. De-
zember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch § 4 des Niedersächsischen Gesetzes zur 
Erleichterung der Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge oder Asylbegehrende (NEFUG) 12. No-
vember 2015 (Nds. GVBl. S. 311) hat der Rat der Gemeinde Schwaförden in seiner Sitzung am 17. 
März 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.196.300 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.196.300 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
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2. im Finanzhaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.121.600 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.111.200 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.200 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 11.300 Euro 

 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.121.600 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.123.700 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festge-
setzt: 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 
 
Schwaförden, den 17. März 2016 
G e m e i n d e  S c h w a f ö r d e n  
gez. Schlichte      gez. Denker 
Bürgermeister      Gemeindedirektor 

 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2016 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Land-
kreis Diepholz hat mit Schreiben vom 15.04.2016 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass er die Haus-
haltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan 2016 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im 
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 14.06.2016 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
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Gemeinde Sudwalde 
 

Veröffentlichung der ersten Eröffnungsbilanz 
der Gemeinde Sudwalde zum 01.01.2012 

 
Der Rat der Gemeinde Sudwalde hat in seiner Sitzung 22. Juni 2016 nach Artikel 6 Absatz 8 des Ge-
setzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher 
Vorschriften (GemHausRNeuOG) vom 15.11.2005 (GVBl. S. 342) nachstehende erste Eröffnungsbi-
lanz der Gemeinde Sudwalde beschlossen. 
 
Die erste Eröffnungsbilanz ist gemäß Artikel 6 Absatz 8 Satz 2 GemHausRNeuOG in Verbindung mit 
§ 129 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) der Kommunalaufsicht 
beim Landkreis Diepholz mit Schreiben vom 28.06.2016 angezeigt worden und liegt mit dem Prü-
fungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes gemäß § 129 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach dieser 
Bekanntmachung im Rathaus der Samtgemeinde Schwaförden, Poststraße 157, 27252 Schwaförden, 
Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffent-
lich aus. 
 

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Sudwalde zum 01.01.20 12 

 Aktiva  Euro   Passiva  Euro  

1. Immaterielles Vermögen 2.817,80 1. Nettoposition 1.789.650,23 

   1.1 Basis-Reinvermögen 1.109.838,33 

   1.2 Rücklagen 0,00 

   1.3 Jahresergebnis 0,00 

   1.4 Sonderposten 679.811,90 

2. Sachvermögen 1.984.581,76 2. Schulden 2.405,54 

   2.1.1 davon Liquiditätskredite 0,00 

   2.1.2 davon Geldschulden 2.832,54 

   2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-
ähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 

   2.3 Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen 0,00 

   2.4 Transverbindlichkeiten 0,00 

   2.5 Sonstige Verbindlichkeiten -427,00 

3. Finanzvermögen 7.778,89 3. Rückstellungen 453.941,00 

4. Liquide Mittel 250.818,32 4. Passive Rechnungsabgren-
zung 0,00 

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00    

 Bilanzsumme 2.245.996,77   Bilanzsumme 2.245.996,77  

      

   Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 

    Haushaltsreste 357.500,00 

    Bürgschaften 0,00 

    Gewährleistungsverträge 0,00 

    In Anspruch genommene Ver-
pflichtungsermächtigungen 

0,00 

    Verpflichtungen aus kreditähnli-
chen Rechtsgeschäften 

0,00 

    über das Haushaltsjahr hinaus 
gestundete Beträge 

0,00 

 
Schwaförden, den 25.01.2016  gez. Klusmann gez. Denker  
  Bürgermeister          Gemeindedirektor 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Sudwalde 
für das Haushaltsjahr 2016 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in vom 17. 
Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch § 4 des Niedersächsischen Gesetzes zur 
Erleichterung der Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge oder Asylbegehrende (NEFUG) 12. No-
vember 2015 (Nds. GVBl. S. 311) hat der Rat der Gemeinde Sudwalde in seiner Sitzung am 22. März 
2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 709.800 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 709.800 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 674.600 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 642.000 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 82.200 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 125.600 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 100 Euro 

 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 756.800 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 767.700 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festge-
setzt: 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 
 
Sudwalde, den 22. März 2016 
G e m e i n d e  S u d w a l d e  
gez. Klusmann      gez. Denker  
Bürgermeister      Gemeindedirektor 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Sudwalde für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Land-
kreis Diepholz hat mit Schreiben vom 26.04.2016 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass er die Haus-
haltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan 2016 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im 
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Sudwalde, Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Sudwalde, den 14.06.2016 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
 

Kirchenamt Sulingen 
 

FRIEDHOFSORDNUNG für die Friedhöfe Burlage und Düve rsbruch  
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Burlag e in  

49448 Burlage, Landkreis Diepholz  
 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.- luth. Kirchenge-
meinde Burlage am 14. Juni 2016 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit sei-
nen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an 
dem Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, 
die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und dieser Gewissheit erhal-
ten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 
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§ 28 Friedhofskapelle 
      (Friedhof Burlage) 
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I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck  

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für die Friedhöfe der Ev.-luth. Kirchengemeinde Burlage in ihrer jewei-
ligen Größe. Der Friedhof in Burlage umfasst zurzeit die Flurstücke 36, 37, 38 und 39 der Flur 16 Ge-
markung Hüde in Größe von insgesamt 1,45.28 ha und der Friedhof in Düversbruch das Flurstück 
29/1 der Flur 17 Gemarkung Wetschen in Größe von 1,00.01 ha. Eigentümer der Flurstücke ist die 
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Burlage. Im Folgenden werden der Friedhof Burlage und 
der Friedhof Düversbruch als „Friedhof“ bezeichnet, soweit sich die Bestimmungen der Friedhofsord-
nung auf beide Friedhöfe gleichermaßen beziehen. 
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Burlage hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Beisetzung 
in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dient der Friedhof Burlage auch der Bestat-
tung von Fehlgeborenen und Ungeborenen im Sinne des Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. 
 
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Einwilligung der Friedhofsverwaltung. 

 
§ 2 

Schließung und Entwidmung  
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen 
Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung werden Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. Eine Verlänge-
rung von Nutzungsrechten erfolgt lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit. Beisetzungen dürfen nur 
noch in Grabstätten stattfinden, an denen zum Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nut-
zungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten 
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Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Beiset-
zungsberechtigten; nachträgliche Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwal-
tung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten genehmigen. 
 
(3) Nach der Schließung dürfen Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 
Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 
 

§ 3 
Friedhofsverwaltung  

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
(Friedhofsverwaltung) verwaltet. 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofes richtet sich nach dieser Friedhofsordnung, den kirchlichen Bestim-
mungen und den allgemeinen staatlichen Vorschriften. 
(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben kann die Friedhofsverwaltung einzelne 
Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 
 
(4) Im Zusammenhang mit einer Bestattung oder Beisetzung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra-
gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals oder 
sonstiger Anlagen, Zulassung von Dienstleistungserbringern mit der Erhebung von Gebühren und 
Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck die erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. 
 
(5) Die kirchliche Aufsicht richtet sich nach dem jeweils geltenden kirchlichen Recht. 
 

II. Ordnungsvorschriften 
§ 4 

Öffnungszeiten  
(1) Der Friedhof ist tagsüber bzw. während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 
Besuch geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof vorübergehend ganz oder teilweise für den Besuch 
geschlossen werden. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof  

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten. Äußerungen, die sich in 
verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, sind zu 
unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung 
kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 
 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der Verantwortung Er-
wachsener betreten.  
 
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 

a) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grabstätten sowie Pflanzen und Gehölze oder 
Eingrenzungen und Schutzmaterialien zu verunreinigen, zu beschädigen oder zu entfernen 
(z.B. Papierkörbe, Bänke etc.), 

b) Einfriedungen oder Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, soweit sie nicht als Wege die-
nen, unbefugt zu betreten. Gleiches gilt für fremde Grabstätten oder Grabeinfassungen, 

c) Die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder sonstigen Fortbewegungsmitteln, wie z.B. Fahrrä-
dern, Skateboards, Rollschuhen oder Inlinern, zu befahren. Aus-genommen sind Kinderwagen 
und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofs-verwaltung, der Feuerwehr und oder Fahrzeu-
ge für Kranken- und Beerdigungstransporte, 

d) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste anzubieten,  
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e) Druckschriften und andere Medien (z.B. digitale Speichermedien) zu verteilen, ausgenommen 
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 

f) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu ver-
werten, 

g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen, 

h) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden, mitzubringen, 

i) zu lagern oder zu nächtigen, 

j) Alkohol oder andere Rauschmittel zu sich zu nehmen, 

k) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungsfeiern Arbeiten auszuführen, 

l) alle sonstigen Handlungen, die zu einer Beeinträchtigung oder zu einer Belästigung von Per-
sonen führen, insbesondere zu lärmen und zu spielen. 

 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann für die Ordnung auf dem Friedhof weitere  
Bestimmungen erlassen. Sie kann auch Ausnahmen zulassen, soweit sie mit den Zwecken des Fried-
hofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Einwilligung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 6 
Dienstleistungen  

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Fried-
hof geltenden Bestimmungen zu beachten.  
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen 
für den Friedhof geltenden Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist 
eine Mahnung entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vo-
rübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer 
ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, 
Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder 
in den Wasserentnahmestellen des Friedhofes gereinigt werden. 
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber der Friedhofsverwaltung für alle Schäden, die sie im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
§ 7 

Anmeldung einer Bestattung  
(1) Bestattungen sind unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei 
der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben 
oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. 
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Grabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen. 
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(4) Der Zeitpunkt der Bestattung wird von der Friedhofsverwaltung im Benehmen mit dem zuständigen 
Pfarramt festgelegt. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt wer-
den. 
 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 
Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 
bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 
 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern 
oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.  
 
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Bei Urnen 
darf der Durchmesser 0,20 m nicht überschreiten. Für größere Särge und Urnen ist die Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidung gelten die Anforderungen des Ab-
satzes 2 entsprechend. 
 
(5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sind, die eine Verwesung nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist sicherstellen oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwasser zu verändern. 
 

§ 9 
Ruhezeiten  

(1) Die Ruhezeit für die Leichen beträgt 30 Jahre.  
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen  

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Jede Umbettung oder Ausgrabung bedarf der Zustimmung der Friedhofsverwaltung, die auch den 
Zeitpunkt der Umbettung oder Ausgrabung bestimmt. Voraussetzung für die Zustimmung ist die Vor-
lage einer Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde sowie ein Nachweis über eine Beiset-
zungsmöglichkeit am Bestattungsort.  
 
(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle 
Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärt-
nerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 
 
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. 
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestal-
tungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 
 

IV. Grabstätten 
§ 11 

Allgemeines  
(1) Es werden nur Nutzungsrechte vergeben an: 
 
auf den Friedhöfen Burlage und Düversbruch: 

a) Wahlgrabstätten für Särge (§ 13) 
b) Wahlgrabstätten für Urnen (§ 14)  
c) Urnengrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen (§ 15) 

 
nur auf dem Friedhof Burlage: 

d) Rasenreihengrabstätten für Urnen (§ 16) 
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e) Grabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen (§ 17) 
f) Begräbnisstätte „Sternenkinder“ (§ 18) 

 
(2) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfalle verliehen. Bei Wahlgrabstätten für Särge 
oder Wahlgrabstätten für Urnen kann die Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassen. 
 
(3) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche beigesetzt werden. Eine verstor-
bene Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt – verstorbenes Kind oder zwei 
gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle beige-
setzt werden. 
 
(4) In einer bereits belegten Wahlgrabstelle für Särge darf zusätzlich eine Asche beigesetzt werden, 
wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die 
Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Ver-
wandter war. 
 
(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollten die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
 

a) für Särge 
 von Erwachsenen : Länge : 2,50 m;  Breite : 1,20 m;  
 
b) für Urnen 
  Länge : 1,00 m;  Breite : 1,00 m 

 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für den jeweiligen Friedhof maßgebend. 
 
(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante der Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbeisetzungen müs-
sen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
(7) Gräber dürfen nur von denjenigen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofs-
verwaltung bestimmt oder zugelassen sind. 
 
(8) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, 
Großgehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfor-
dernis entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
 
(9) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 8 nicht nach und muss 
beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör von der Friedhofsverwaltung entfernt werden, sind die 
dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung zu er-
statten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht. 
 

§ 12 
Nutzungsrecht 

(1) An den Grabstätten werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte unter den in dieser Ordnung 
aufgestellten Bedingungen vergeben. An ihnen bestehen nur zeitlich begrenzte Rechte gemäß dieser 
Ordnung. Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. 
 
(2) Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich 
zustehen. Das Nutzungsrecht berechtigt zur Bestattung, zur Anlage und Pflege der Grabstelle sowie 
zur Aufstellung eines von der Friedhofsverwaltung genehmigten Grabmals, soweit in dieser Ordnung 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
(3) Bei Neuvergabe von Nutzungsrechten muss der künftige Nutzungsberechtigte das Nutzungsrecht 
bei der Friedhofsverwaltung beantragen. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, der Friedhofsverwaltung etwaige Anschriften- und 
Namensänderungen schriftlich mitzuteilen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, so hat sie die 
daraus entstehenden Nachteile hinzunehmen und einen damit zusammenhängenden Schaden selbst 
zu tragen. 
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(5) Bestehen über das Nutzungsrecht an einer Grabstätte oder über deren Verwendung oder Gestal-
tung Meinungsverschiedenheiten zwischen den Berechtigten, so kann die Friedhofsverwaltung bis 
zum Nachweis einer Einigung oder rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung jede Benutzung der 
Grabstätte untersagen und Zwischenregelungen treffen. 
 
(6) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann entzogen werden, wenn die Grabstätten trotz Aufforde-
rung nicht den Vorschriften entsprechend angelegt sind, ihre Pflege vernachlässigt wird oder die vom 
Nutzungsberechtigten zu tragenden Gebühren nicht entrichtet wurden. 
 

§ 13 
Wahlgrabstätten für Särge  

(1) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben. Die Dauer des Nutzungs-
rechts beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine 
Bescheinigung ausgestellt. Anstelle der Bescheinigung genügt auch eine Quittung über die Bezahlung 
der Gebühr für das Nutzungsrecht. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 30 Jahre verlängert werden. Ohne dass eine Beisetzung erfolgt, kann das Nut-
zungsrecht mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Absatz 2 nach Ablauf des Nutzungsrechtes auf Antrag 
um 10 Jahre verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stel-
lung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Beisetzung verlängert sich das Nutzungs-
recht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung 
richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen der Nutzungsberechtigte und folgende Angehörige des Nutzungs-
berechtigten beigesetzt werden: 

 
a) Ehegatte, 
b) Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die  

eingetragene Lebenspartnerschaft, 
c) Kinder und Stiefkinder sowie deren Ehegatten oder Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach 

dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) Eltern, 
f) Geschwister 
g) Stiefgeschwister, 
h) die nicht unter die Nr. a) bis g) fallenden Erben,  

soweit es sich um natürliche Personen handelt. 
 
Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den beisetzungsberechtigten 
Personen beigesetzt wird. Kann nach dem Tode eines Beisetzungsberechtigten die Entscheidung der 
nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Beisetzung mitgeteilt 
werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Beisetzung zuzu-
lassen. Die Beisetzung anderer Personen, auch nichtverwandter Personen, bedarf eines Antrages der 
nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 
3 Nrn. a) bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schrift-
liche Erklärungen des bisherigen und des neuen Nutzungsberechtigten sowie die schriftliche Geneh-
migung der Friedhofsverwaltung erforderlich. 
 
(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen sei-
ner beisetzungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung des Rechtsnachfolgers ist nach Möglichkeit beizubringen.  
 
(6) Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach seinem Tode 
übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 beisetzungsberechtigten Angehöri-
gen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen 
Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger hat der Friedhofsverwaltung auf des-
sen Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter ist. Ist der Rechtsnachfolger nicht 
daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er das Nutzungsrecht auf eine andere der 
in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertra-
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gen, die auf Grund seines Nutzungsrechtes beisetzungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für 
die Übertragung gilt Absatz 4. 
 

§ 14 
Wahlgrabstätten für Urnen  

(1) Wahlgrabstätten für Urnen werden mit einer oder mehreren Grabstellen für die Dauer von 30 Jah-
ren vergeben. In einer Urnenwahlgrabstelle kann nur eine Urne beigesetzt werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahl-
grabstätten für Särge auch für Wahlgrabstätten für Urnen. 
 

§ 15 
Urnengrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen 

(1) Für Urnen stehen Urnen Einzel- und Doppelgrabstätten in gesondert ausgewiesenen Urnenge-
meinschaftsanlagen zur Verfügung.  
 
(2) Einzelgrabstätten für Urnen werden der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der 
Ruhefrist zur Beisetzung einer Urne vergeben. Doppelgrabstätten für Urnen werden anlässlich einer 
Beisetzung einer Urne mit zwei Grabstellen für die Dauer der Ruhefrist vergeben. 
 
(3) Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes von Einzelgrabstätten für Urnen ist aus-geschlossen. 
 
(4) Bei einer zweiten Beisetzung in einer Doppelgrabstätte für Urnen ist das  
Nutzungsrecht an die neue Ruhefrist anzupassen. Eine Verlängerung der Nutzungszeit über die Ru-
hefrist der zweiten Beisetzung hinaus ist nicht möglich. Läuft die  
Ruhefrist an einer Doppelgrabstelle für Urnen nach der ersten Beisetzung aus, ohne dass eine zweite 
Beisetzung durchgeführt wurde, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 2 Absatz 2 auf Antrag 
gem. § 13 Abs. 2 Satz 2 verlängert werden. Die Gebühren für die Verlängerungen richten sich nach 
der jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(5) An Einzel- oder Doppelgrabstätten in der Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen werden keine Ge-
staltungsrechte - gleich welcher Art - vergeben. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbeson-
dere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck ist 
auf der Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen nicht gestattet. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- 
und Sterbedaten des Verstorbenen werden von der Friedhofsverwaltung an der Grabstätte (Burlage) 
bzw. an einem gemeinschaftlichen Grabmal (Düversbruch) angebracht. 
 
(6) Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Gemeinschaftsgrabanlage einschließlich 
der Einzel- und Doppelgrabstätten erfolgt ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung. 
 
(7) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vor-schriften für 
Wahlgrabstätten für Särge auch für Doppelgrabstätte für Urnen in der Gemeinschaftsgrabanlage, 
ausgenommen § 11 Abs. 4.  

 
§ 16 

Rasenreihengrabstätten für Urnen – Friedhof Burlage  
(1) Rasenreihengrabstätten für Urnen sind im Rasen eingebettete Grabstellen für Urnen, die anläss-
lich einer Beisetzung einer Asche der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. In 
einer Rasenreihengrabstätte für Urnen darf nur eine Asche beigesetzt werden. Rasengrabstätten ste-
hen nur auf dem Friedhof in Burlage zur Verfügung. 
 
(2) Die Rasenreihengrabstätten für Urnen sind vom Nutzungsberechtigten auf seine Kosten mit einer 
bruchsicheren Grabplatte aus Stein, auf der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten 
des Verstorbenen stehen, zu versehen. Die Grabplatte muss durch den Nutzungsberechtigten ober-
flächenbündig in der Rasenfläche so eingelassen werden, dass ein Mähen der Rasenfläche ungehin-
dert möglich ist. Die Grabplatte ist in der Abmessung von 30 * 30 cm in geschliffenem Stein zu halten. 
Die Grabplatte ist innerhalb der geltenden Fristen zur Gestaltung von Grabstätten durch den Nut-
zungsberechtigen einzulassen. Die Prüfung der Errichtung und Gestaltung der Grabplatten ist mit der 
Nutzungsgebühr abgedeckt. Ein weiteres Gestaltungsrecht wird an Rasenreihengrabstätten nicht ver-
liehen. Auf einer von der Friedhofsverwaltung entsprechend gekennzeichneten Fläche können Blu-
mengebinde, Kränze etc. abgelegt werden. Auf der Rasenfläche ist dies ausdrücklich nicht gestattet.   
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(3) Die laufende Pflege der Rasenfläche erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 
 

§ 17 
Grabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen – Friedhof Burlage  

(1) Auf dem Friedhof Burlage stehen in einer gesondert ausgewiesenen Gemeinschaftsgrabanlage 
Einzel- und Doppelgrabstätten für Särge zur Verfügung.  
 
(2) Einzelgrabstätten für Särge werden der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der 
Ruhefrist zur Beisetzung eines Sarges vergeben. Doppelgrabstätten für Särge umfassen zwei Grab-
stellen und werden im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist vergeben. 

 
(3) Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes von Einzelgrabstätten für Särge ist ausgeschlossen. 
 
(4) Bei einer zweiten Beisetzung in einer Doppelgrabstätte für Särge ist das Nutzungsrecht für die 
gesamte Grabstätte an die neue Ruhefrist anzupassen. Eine Verlängerung der Nutzungszeit über die 
Ruhefrist der zweiten Beisetzung hinaus ist nicht möglich. Läuft die Ruhefrist an einer Doppelgrabstät-
te für Särge nach der ersten Beisetzung aus, ohne dass eine zweite Beisetzung durchgeführt wurde, 
kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 2 Absatz 2 auf Antrag gem. § 13 Abs. 2 Satz 2 verlän-
gert werden. Die Gebühren für die Verlängerungen richten sich nach der jeweiligen Gebührenord-
nung. 

(5) An Einzel- oder Doppelgrabstätten in der Gemeinschaftsgrabanlagen für Särge werden keine 
Gestaltungsrechte - gleich welcher Art - vergeben. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbe-
sondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck 
ist auf Doppelgrabstätten nicht gestattet. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten 
des Verstorbenen werden von der Friedhofsverwaltung am gemeinschaftlichen Grabmal angebracht. 
 
(6) Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Gemeinschaftsgrabanlage einschließlich 
der Einzel- und Doppelgrabstätten erfolgt ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung. 
 
(7) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Wahlgrabstätten für Särge auch für Doppelgrabstätten für Särge in der Gemeinschaftsgrabanlage für 
Särge, ausgenommen § 11 Abs. 4. 
 

§ 18 
Begräbnisstätte „Sternenkinder“ – Friedhof Burlage  

(1) Die Friedhofsverwaltung hält zur würdigen Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i. S. 
d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes die Begräbnisstätte  
„Sternenkinder“ vor. Ein Anspruch auf Beisetzung besteht nicht. 
 
(2) An der Begräbnisstätte „Sternenkinder“ werden keine Nutzungs- oder Gestaltungsrechte – gleich 
welcher Art – verliehen. Die Pflege und die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere 
Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher 
Art ist auf der Begräbnisstätte  
„Sternenkinder“ ausschließlich der Friedhofsverwaltung vorbehalten. 
 
(3) Auf der Begräbnisstätte „Sternenkinder“ werden Särge und Urnen beigesetzt. Ort und Zeitpunkt 
der Beisetzung werden von der Friedhofsverwaltung festgesetzt.  
 

§ 19 
Rückgabe von Grabstätten  

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an 
Grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
 
(2) Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung. 
 
(3) Bei der Rückgabe einer Grabstätte ist diese von der nutzungsberechtigen Person auf ihre Kosten 
abzuräumen. § 25 Absatz 2 gilt entsprechend. 
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§ 20 
Bestattungsverzeichnis  

Die Friedhofsverwaltung führt Verzeichnisse der Beigesetzten, der Grabstätten, der Nutzungsrechten 
und der Ruhezeiten. 
 

V. Gestaltung der Grabstätten und der Grabmale 
§ 21 

Anlage und Unterhaltung der Grabstätten  
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wer-
den.  
 
(2) Für die gärtnerische Anlage und Pflege der Grabstätten sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten 
verantwortlich, soweit sich aus dieser Friedhofsordnung nicht etwas anderes ergibt. Die Verpflichtung 
zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
 
(3) Jede Grabstätte muss innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung oder dem Erwerb des Nut-
zungsrechtes vom Nutzungsberechtigten hergerichtet und dauernd angemessen instandgehalten 
werden, dazu gehören insbesondere auch notwendige Grabauffüllungen. Anpflanzungen sind nur 
innerhalb der Grenzen der Grabstätte gestattet, und dürfen nur so gesetzt oder verändert werden, 
dass eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Ausheben von Nachbargräbern 
ausgeschlossen ist. Das Belegen der Grabstätten mit Kies, Splitt oder ähnlichen Stoffen anstelle einer 
Bepflanzung ist nicht erwünscht. 
 
Die Anpflanzung von Bäumen, großwüchsigen Sträuchern oder Hecken ist wegen der damit verbun-
denen Beeinträchtigung anderer Grabstätten nicht erlaubt. Die Friedhofsverwaltung kann auf schriftli-
chen Antrag Ausnahmen zulassen. Anpflanzungen dürfen eine Höhe von 3 m nicht überschreiten. 
Wenn die Anpflanzungen infolge ihres Wachstums oder ihrer Größe störend wirken, sind diese auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten zu entfernen. 
 
Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.  
 
(4) Wachsen die Pflanzen über die Grabstätten hinaus, so ist die Friedhofsverwaltung nach erfolgloser 
schriftlicher Aufforderung zur Beseitigung der Beeinträchtigung berechtigt, die Anpflanzungen auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu beseitigen. 
 
Sofern ein ordnungsgemäßes Ausheben von Gräbern im Falle einer bevorstehenden Beisetzung 
durch Anpflanzungen behindert wird, ist die Friedhofsverwaltung auch ohne eine vorherige Aufforde-
rung berechtigt, die Anpflanzungen auf Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu 
entfernen, wenn damit das Ausheben ermöglicht wird. Falls es die Arbeiten erfordern, ist das Personal 
der Friedhofsverwaltung auch berechtigt, die Nachbargrabstätten in Anspruch zu nehmen sowie 
Grabmale, Einfassungen und Fundamente, Aufwuchs und Grabzubehör abzuräumen, wenn dieses für 
einen ordnungsgemäßen Grabaushub notwendig erscheint. 
 
(5) Grababdeckungen (z.B. Beton, Teerpappe u.ä.) sowie die Einbringung von wasserundurchlässi-
gem Material als Untergrund (z.B. Folien), die eine ordnungsgemäße Verwesung beeinträchtigen kön-
nen, sind nicht zulässig. 
 
(6) Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entsprechend angelegt oder länger als 1 Jahr in der 
Unterhaltung vernachlässigt, so wird der Nutzungsberechtigte oder, wenn ein solcher nicht vorhanden 
ist, einer der nächsten Angehörigen zur Beseitigung der Mängel in angemessener Frist schriftlich auf-
gefordert. Ist der Nutzungsberechtigte unbekannt oder nicht zu ermitteln, genügt ein dreimonatiger 
Hinweis auf der Grabstätte, dass sich der Nutzungsberechtigte bei der Friedhofsverwaltung melden 
soll. Werden die Mängel nicht in der gesetzten Frist beseitigt, so kann die Friedhofsverwaltung die 
Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten einebnen und begrünen lassen. Grabmale können 
nur gemäß § 25 entfernt werden. 
 
(7) Der Nutzungsberechtigte darf gärtnerische Anlagen neben der Grabstätte nicht verändern. 
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(8) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauer-
floristik, insbesondere Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabein-
fassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. 
Ausgenommen hiervon sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen. 
 
(9) Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften zur Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
beschließen. 
 
(10) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist 
nicht gestattet. Gleiches gilt für chemische Schädlingsbekämpfungs- und Reinigungsmittel.  
 
(11) Jeder Friedhofsbenutzer soll soweit möglich zur Abfallvermeidung beitragen. Bei der Entsorgung 
sind ausschließlich die dazu vorgesehenen Auffangbehälter zu benutzen. 
 

§ 22 
Grabgewölbe  

Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche Anlagen bei 
Inkrafttreten dieser Ordnung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten in einem ordnungs-
mäßigen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen. Im Übrigen gilt § 24 Abs. 2 und 3 entsprechend. 
 

§ 23 
Errichtung und Veränderung von Grabmalen und sonsti ge bauliche Anlagen  

(1) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung. Der Antrag ist schriftlich durch die Nutzungsberechtigte, den Nutzungsbe-
rechtigten oder seinen Bevollmächtigten zu stellen. 
 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt sind. 
 
(3) Die Anträge sind in zweifacher Ausfertigung mit folgendem Inhalt einzureichen: 
 

a) Grabmalentwurf mit Grundriss sowie Vorder- und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Anga-
be des Materials, seiner Bearbeitung und der Fundamentierung. 

b) Wortlaut und Platzierung der Inschrift, der Ornamente und der Symbole unter Angabe der 
Form und der Anordnung, des Materials sowie seiner Bearbeitung.  

 
Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits vorhandenen Grabmal anlässlich 
einer weiteren Beisetzung lediglich der Name, die Berufsbezeichnung, das Geburts- und Sterbedatum 
des Beigesetzten in gleicher Ausführung wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden soll. 
 
(4) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entspre-
chend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befesti-
gen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fas-
sung der Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhau-
erhandwerks (BIV). Die BIV-Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung und jährliche Prü-
fung der Grabmalanlagen. 
 
(5) Grabmale und sonstige Anlagen dürfen nur so errichtet, aufgestellt oder verändert werden, dass 
eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Ausheben von Nachbargräbern aus-
geschlossen ist.  
 
(6) Die Errichtung, Aufstellung und Veränderung aller sonstigen Anlagen, Einfriedigungen (Steinein-
fassungen), Bänke et cetera bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Fried-
hofsverwaltung. Die Absätze 1, 3 bis 5 gelten entsprechend. 
 
(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals nicht der genehmigten 
Zeichnung und ist sie nicht genehmigungsfähig, setzt die Friedhofsverwaltung dem Nutzungsberech-
tigten eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals. Nach ergebnislosem  
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Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals 
gilt § 24 Abs. 3 entsprechend. 
 

§ 24 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und sonstigen baulichen Anlagen  
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verun-
staltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in Ihrer Andacht stören können. Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen dürfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht gegen den christlichen 
Glauben richten. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grab-
mals in unauffälliger Weise angebracht werden. Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften 
zur Gestaltung der Grabmale beschließen. 
 
(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in gutem und im verkehrssicheren Zustand 
zu erhalten. Hierfür ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
 
(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist 
der Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. 
Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auffor-
derung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten zu entfernen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder ohne beson-
deren Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung oder 
ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
 

§ 25 
Entfernung von Grabmalen  

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen während der Dauer des Nutzungsrechts an der Grabstätte 
nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes hat der bisherige Nutzungsberechtigte Grabmale und sonstige 
Anlagen zu entfernen. Soweit es sich um Grabmale nach § 26 handelt, bedarf die Entfernung der Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. Kommt der bisherige Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung 
nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes nach, kann die Friedhofsverwal-
tung die Abräumung auf Kosten des bisherigen Nutzungsberechtigten vornehmen oder veranlassen. 
Ersatz für Grabmale und sonstige Anlagen ist von der Friedhofsverwaltung nicht zu leisten. Die Fried-
hofsverwaltung ist auch zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale oder sonstiger Anlagen nicht ver-
pflichtet.  
 
(3) Die Verpflichtungen aus der vorstehenden Bestimmung erstrecken sich auch auf bei In-Kraft-
Treten dieses Absatzes bereits vorhandene Grabmale und sonstige Anlagen. 
 

§ 26 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale  

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung 
erhalten. 
 

VI. Benutzung der Leichenkammer und der 
Friedhofskapelle 

§ 27 
Leichenkammer – Friedhof Burlage  

(1) Die Leichenkammer auf dem Friedhof Burlage dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung. 
Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden. 
 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Leichen-
kammer von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen spätestens 
am Vorabend vor Beginn der Trauerfeier geschlossen werden. 
 
(3) Ein Sarg, in dem ein Verstorbener liegt, der im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektions-
schutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei dem der Verdacht einer solchen Krankheit 
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zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufge-
stellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Gesundheitsamtes geöffnet werden. 
 

§ 28 
Friedhofskapelle – Friedhof Burlage  

(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle auf dem Friedhof Burlage zur Verfügung. Die Trauer-
feier muss der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(2) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt 
des Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr 
der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Beden-
ken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 

VII. Haftung und Gebühren 
§ 29 

Haftung 
(1) Die Nutzungsberechtigten haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag er-
richteten Grabmale, Einfriedigungen und sonstige Anlagen entstehen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Per-
sonen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.  
 

§ 30 
Gebühren  

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils gelten-
den Friedhofsgebührenordnung zu entrichten. 
 

VIII. Schlussvorschriften 
§ 31 

In-Kraft-Treten  
Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Bestimmungen der Kirchengemein-
de für den Friedhof mit Ausnahme der Friedhofsgebührenordnung außer Kraft.  
 
Burlage , den 14. Juni 2016 
Der Kirchenvorstand 
Dr: Henseleit 
(Vorsitzender)    (L.S.) 
Pastorin Birgit Tell 
(Kirchenvorsteherin) 
 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Nr. 5 und Absatz 
2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 20. Juni 2016 
van Veldhuizen  (L.S.) 
(Bevollmächtigter) 
 
 

FRIEDHOFSGEBÜHRENORDNUNG für die Friedhöfe Burlage und Düversbruch  
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Burlag e in  

49448 Burlage, Landkreis Diepholz  
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 30 der Friedhofsordnung für die Friedhöfe 
Burlage und Düversbruch der Ev.-luth. Kirchengemeinde Burlage in 49448 Burlage hat der Kirchen-
vorstand am 14. Juni 2016 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
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§ 1 
Allgemeines  

Für die Benutzung der Friedhöfe Burlage und Düversbruch und deren Einrichtungen sowie für sonsti-
ge in § 6 aufgeführte Leistungen der Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenord-
nung erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner  

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
 

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt 
oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
 

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung  

  über nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld  

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder   mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der 
jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung. 
 

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.. 

 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung der Friedhöfe untersagen und Leistungen verwei-

gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Si-
cherheit nicht geleistet ist. 

 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten,  

Einziehung rückständiger Gebühren  
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefan-

genen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Ge-
bührenbetrages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 

 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner 

oder die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwal-

tungszwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuld-
ner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
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§ 6 
Gebührentarif 

I. Gebühren für die Verleihung   
von Nutzungsrechten an Grabstätten 

Die Gebühren für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes werden für 
die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 
 

A. Für die Friedhöfe Burlage und Düversbruch: 
1. Wahlgrabstätten für Särge:  

a) für 30 Jahre je  Grabstelle:                   330,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung 

je  Grabstelle:                                      11,00 € 
 
2. Wahlgrabstätten für Urnen 

a) für 30 Jahre je  Grabstelle:                  240,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung 
      je  Grabstelle:                                     8,00 €  

 
3. Zusätzliche Beisetzung  einer Urne  
in einer bereits belegten Wahlgrabstätte für  Särge gemäß § 11 Absatz 4 der Friedhofsordnung eine 
Gebühr je Grabstelle der Grabstätte eine Gebühr  nach 1. b) zur Anpassung der gesamten Grabstätte 
an die neue Ruhezeit. 
 
 

B. Für den Friedhof Burlage: 
4. Grabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen: 
         a) für 30 Jahre mit Pflege  
     je Einzelgrabstätte:             1.300,00 € 
         b) für 30 Jahre mit Pflege 
 je Doppelgrabstätte:           3.300,00 € 

c) für jedes Jahr der Verlängerung 
je Doppelgrabstätte:                              90,00 € 

 
5. Rasenreihengrabstätten für Urnen: 

für 30 Jahre mit Pflege je Grabstelle              950,00 € 
 
6. Grabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen  

 a) für 30 Jahre mit Pflege  
     je Einzelgrabstätte:               2.250,00 € 

 b) für 30 Jahre mit Pflege  
 je Doppelgrabstätte:              4.300,00 € 
c) für jedes Jahr der Verlängerung 

je Doppelgrabstätte:                             110,00 € 
 
7. Begräbnisstätte „Sternenkinder“ 
    für 30 Jahre mit Pflege je Grabstelle                  90,00 € 
 

C. Für den Friedhof Düversbruch 
8. Grabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen: 
         a) für 30 Jahre mit Pflege  
     je Einzelgrabstätte:             1.900,00 € 

 b) für 30 Jahre mit Pflege  
 je Doppelgrabstätte:                 3.800,00 € 
 c) für jedes Jahr der Verlängerung 

je Doppelgrabstätte:                               95,00 € 
 

II. Gebühren für die Benutzung der 
Leichenkammer und der Friedhofskapelle 

1. Gebühr für die Benutzung der  
 Leichenkammer je Bestattungsfall:                  100,00 € 
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2. Gebühr für die Benutzung der 
    Friedhofskapelle  je Bestattungsfall:            120,00 € 
 

III. Gebühren für die Beisetzung: 
Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft: 
1. für eine Bestattung  von  

„Sternenkindern“                                 65,00 € 
2. für eine Bestattung  von Kindern bis  

zum vollendeten 5. Lebensjahr                        120,00 € 
3. für eine Erdbestattung:            370,00 € 

4. für eine Urnenbestattung:            120,00 € 
 

IV. Gebühren für die Genehmigung  
der Errichtung oder Änderung von Grabmalen:  

Für die Genehmigung zur Errichtung oder  
Änderung: a) je Grabmal stehend :                         50,00 € 

 b)  je Grabmal liegend                          25,00 € 
 

V. Friedhofsunterhaltungsgebühr:  
(1) Für den  
      a) Friedhof Burlage für  
          ein Jahr je Grabstelle:                                     8,50 € 
       b) Friedhof Düversbruch für  
 ein Jahr je Grabstelle:                                         3,50 € 

zur Finanzierung der Unterhaltungskosten der Wege und Außenanlagen (einschließlich Personalkos-
ten), Kosten für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung. 
 
(2) Für Grabstätten nach §§ 15 bis 18 der Friedhofsordnung ist die Friedhofsunterhaltungsgebühr mit 
Zahlung der in § 6 Abschnitt I dieser Ordnung genannten Gebühr abgegolten. 

 
(3) Die Gebühr wird im Voraus für 2 Jahre erhoben und ist jeweils zur Mitte des entsprechenden Zeit-
raumes fällig. 
 

§ 7 
Zusätzliche Leistungen  

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet. 
 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die bisherige Friedhofsgebührenordnung 
außer Kraft. 
 
Burlage, den  14. Juni 2016 
DER KIRCHENVORSTAND 
Dr. Henseleit    (L.S.) 
(Vorsitzender) 
Pastorin Birgit Tell 
(Kirchenvorstandsmitglied) 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 5, Absatz 2 und Ab-
satz 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den  20. Juni 2016 
KIRCHENAMT IN SULINGEN 
van Veldhuizen  (L.S.) 
(Bevollmächtigter 
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5. Änderung 
der Friedhofsordnung für den Friedhof der  

Ev.-luth. Kirchengemeinde Lemförde in 49448 Lemförd e 
 

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABL. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand in seiner Sitzung am 31. 
Mai 2016 folgende 5. Änderung der Friedhofsordnung vom 28. August 1987 beschlossen: 
 

§ 1 
1.) § 11, Absatz 1 wird wie folgt ergänzt:  

 
 l) Gemeinschaftsgrabanlage in Kreuzform 
 

2.) In § 12 a „Gemeinschaftsgrabanlagen“ wird folge nder Absatz 6 angefügt: 
 

(6) Gemeinschaftsgrabanlage in Kreuzform  
1. Auf dem Friedhof stehen in der Gemeinschaftsgrabanlage in Kreuzform gesondert ausgewiesene 
Einzel- und Doppelgrabstätten für Särge und Urnen zur Verfügung.  
 
2. Einzelgrabstätten für Särge oder für Urnen werden erst im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist zur 
Beisetzung eines Sarges oder einer Urne vergeben. Doppelgrabstätten für Särge oder für Urnen wer-
den anlässlich einer Beisetzung eines Sarges oder einer Urne mit zwei Grabstellen für die Dauer der 
Ruhefrist vergeben.  
 
3. Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes von Einzelgrabstätten für Särge oder für Urnen ist ausge-
schlossen. 
 
4. Bei einer zweiten Beisetzung in einer Doppelgrabstätte für Särge oder für Urnen ist das Nutzungs-
recht für die gesamte Grabstätte an die neue Ruhefrist anzupassen. Eine Verlängerung der Nut-
zungszeit über die Ruhefrist der zweiten Beisetzung hinaus ist nicht möglich. Läuft die Ruhefrist an 
einer Doppelgrabstätte für Särge oder für Urnen nach der ersten Beisetzung aus, ohne dass eine 
zweite Beisetzung durchgeführt wurde, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 2 Absatz 2 auf 
Antrag um 10 Jahre verlängert werden. Die Gebühren für die Verlängerungen richten sich nach der 
jeweiligen Gebührenordnung. 
 
5. An Einzel- und Doppeltgrabstätten für Särge oder für Urnen in der Gemeinschaftsgrabanlage in 
Kreuzform werden keine Gestaltungsrechte - gleich welcher Art - vergeben. Die Aufstellung individuel-
ler Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen 
sowie Grabschmuck sind nicht gestattet. Der Vor- und Zuname sowie das Geburts- und Sterbejahr 
des Verstorbenen werden von der Friedhofsverwaltung an der Grabstätte angebracht. 
 
6. Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Gemeinschaftsgrabanlage einschließlich der 
Einzel- und Doppelgrabstätten für Särge und für Urnen erfolgt ausschließlich durch die Friedhofsver-
waltung. 
 
7. Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anders ergibt, gelten die Vorschriften für Wahl-
grabstätten auch für Doppelgrabstätten für Särge oder für Urnen in der Gemeinschaftsanlage in 
Kreuzform. 
 

§ 2 
Die Änderung der Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lemförde, den  31. Mai 2016 
Pastor E. Schätzel       (L.S.)       I. Groneweg  
   Vorsitzender                  Kirchenvorstandsmitglied 
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Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66, Absatz 1, Nr. 5, Absatz 2 
und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 20. Juni 2016 
KIRCHENAM’T IN SULINGEN  
van Veldhuizen     (L.S.) 
(Bevollmächtigter) 
 
 

3. Änderung der Friedhofsgebührenordnung  
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Lemf örde in 49448 Lemförde 

 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABL. 1974 S. 1) und § 25 der Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Lemförde hat der Kirchenvorstand in seiner Sitzung am 5. April 2016 fol-
gende 3. Änderung der Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Die Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Lemförde vom 21. 
März 2002 wird wie folgt geändert: 
 
Die Friedhofsgebührenordnung wird in § 6, Abs. 1 Ziffer 5 wie folgt geändert und ergänzt: 
 
5. Bestattung in Gemeinschaftsanlagen (inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühren) 
 
b) Sarggemeinschaftsanlage 
 

Partnergrab    6.980,00 EUR 
Verlängerung        135,00 EUR je Jahr der Verlängerung 
 

d) Gemeinschaftsgrabanlage in Kreuzform 
 

Einzelgrab für Särge  3.630,00 EUR 
 
 Einzelgrab für Urnen  1.940,00 EUR 
 
 Doppelgrab für Särge  6.980,00 EUR 
 Verlängerung       135,00 EUR je Jahr der Verlängerung 
 
 Doppelgrab für Urnen  3.850,00 EUR 
 Verlängerung        60,00 EUR je Jahr der Verlängerung 
 

§ 2 
Schlussvorschriften 

Die Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am 
Tage nach Ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lemförde, den  31. Mai 2016 
Pastor E. Schätzel    (LS)      I. Groneweg 
  Vorsitzender                  Kirchenvorstandsmitglied 
 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß  
§ 66, Abs. 1, Nr.5, Abs. 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 20. Juni 2016 
KIRCHENAMT IN SULINGEN 
van Veldhuizen 
Bevollmächtigter 
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FRIEDHOFSORDNUNG für den Friedhof der  
Evangelisch-lutherischen St. Antonius Kirchengemein de Wagenfeld in  

49419 Wagenfeld, Landkreis Diepholz  
 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.- luth. Kirchenge-
meinde Wagenfeld am 14. Juni 2016 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit sei-
nen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an 
dem Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, 
die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und dieser Gewissheit erhal-
ten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 
 

Inhaltsübersicht 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Geltungsbereich und  
  Friedhofszweck 
§ 2 Schließung und Entwidmung 
§ 3 Friedhofsverwaltung 
 
II. Ordnungsvorschriften 
§ 4 Öffnungszeiten 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 Dienstleistungen 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften  
§ 7 Anmeldung einer Bestattung 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen 
  und Urnen  
§ 9 Ruhezeiten 
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen 
 
IV. Grabstätten 
§ 11 Allgemeines 
§ 12 Nutzungsrecht 
§ 13 Reihengrabstätten 
§ 14 Wahlgrabstätten  
§ 15 Urnenreihengrabstätten 
§ 16 Urnenwahlgrabstätten 
§ 17 Rasenurnengrabstätten 
§ 18 pflegefreie Reihengrabstätten für  
        Särge 
§ 19 Begräbnisstätte für nicht bestattungspflichti-

ge Fehlgeburten und Ungeborene 
 

§ 20 Reihengrabstätten für Kinder 
§ 21 pflegefreie Partnergrabstätten für 
        Särge 
§ 22 Rückgabe von Grabstätten  
§ 23 Bestattungsverzeichnis 
 
V. Gestaltung der Grabstätten und der  
  Grabmale 
§ 24 Anlage und Unterhaltung der 
  Grabstätten 
§ 25 Vernachlässigung 
§ 26 Grabgewölbe 
§ 27 Errichtung und Veränderung von  
  Grabmalen und sonstigen Anlagen 
§ 28 Gestaltung und Standsicherheit 
  von Grabmalen 
§ 29 Entfernung von Grabmalen 
§ 30 Künstlerisch oder historisch  
  wertvolle Grabmale 
 
VI. Benutzung der Leichenhalle und der Fried-
hofskapelle 
§ 31 Leichenhalle/Leichenkammer 
§ 32 Friedhofskapelle 
 
VII. Haftung und Gebühren 
§ 33 Haftung 
§ 34 Gebühren 
 
VIII. Schlussvorschriften 
§ 35 Inkrafttreten 

I. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 

Geltungsbereich und Friedhofszweck 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. St. Antonius Kirchengemeinde Wagen-
feld in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit das Flurstück 418/1, Flur 11 sowie das 
Flurstück 13, Flur 37 Gemarkung Wagenfeld in Größe von insgesamt 2.60.37 ha. Eigentümer des 
Flurstückes ist die Evangelisch-lutherische St. Antonius Kirchengemeinde Wagenfeld.  
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. St. Antonius Kirchengemeinde Wagenfeld hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht 
auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dient der Friedhof auch der 
Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. 
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(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Einwilligung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 2 
Schließung und Entwidmung 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen 
Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung werden Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. Eine Verlänge-
rung von Nutzungsrechten erfolgt lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit. Beisetzungen dürfen nur 
noch in Grabstätten stattfinden, an denen zum Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nut-
zungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten 
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Beiset-
zungsberechtigten; nachträgliche Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwal-
tung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten genehmigen. 
(3) Nach der Schließung dürfen Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 
Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 
 

§ 3 
Friedhofsverwaltung 

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
(Friedhofsverwaltung) verwaltet. 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung, den kirchlichen Bestim-
mungen und den allgemeinen staatlichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben kann die Friedhofsverwaltung einzelne 
Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 
 
(4) Im Zusammenhang mit einer Bestattung oder Beisetzung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra-
gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals oder 
sonstiger Anlagen, Zulassung von Dienstleistungserbringern mit der Erhebung von Gebühren und 
Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck die erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. 
 
(5) Die kirchliche Aufsicht richtet sich nach dem jeweils geltenden kirchlichen Recht. 

II. Ordnungsvorschriften 
§ 4 

Öffnungszeiten 
(1) Der Friedhof ist tagsüber bzw. während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 
Besuch geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof vorübergehend ganz oder teilweise für den Besuch 
geschlossen werden. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten. Äußerungen, die sich in 
verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, sind zu 
unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung 
kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 
 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der Verantwortung Er-
wachsener betreten.  
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(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 

a) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grabstätten sowie Pflanzen und Gehölze oder 
Eingrenzungen und Schutzmaterialien zu verunreinigen, zu beschädigen oder zu entfernen 
(z.B. Papierkörbe, Bänke etc.), 

b) Einfriedungen oder Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, soweit sie nicht als Wege die-
nen, unbefugt zu betreten. Gleiches gilt für fremde Grabstätten oder Grabeinfassungen, 

c) Die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder sonstigen Fortbewegungsmitteln, wie z.B. Fahrrä-
dern, Skateboards, Rollschuhen oder Inlinern, zu befahren. Aus-genommen sind Kinderwagen 
und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofs-verwaltung, der Feuerwehr und oder Fahrzeu-
ge für Kranken- und Beerdigungstransporte, 

d) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste anzubieten,  

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. digitale Speichermedien) zu verteilen, ausgenommen 
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 

f) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu ver-
werten, 

g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen, 

h) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden, mitzubringen, 

i) zu lagern oder zu nächtigen, 

j) Alkohol oder andere Rauschmittel zu sich zu nehmen, 

k) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungsfeiern Arbeiten auszuführen, 

l) alle sonstigen Handlungen, die zu einer Beeinträchtigung oder zu einer Belästigung von Per-
sonen führen, insbesondere zu lärmen und zu spielen. 

 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann für die Ordnung auf dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen. 
Sie kann auch Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf 
ihm vereinbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Einwilligung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 6 
Dienstleistungen  

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Fried-
hof geltenden Bestimmungen zu beachten.  
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen 
für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine 
Mahnung entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vo-
rübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer 
ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, 
Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder 
in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 
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(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber der Friedhofsverwaltung für alle Schäden, die sie im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
§ 7 

Anmeldung einer Bestattung 
(1) Bestattungen sind unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei 
der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben 
oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. 
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Grabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen. 
 
(4) Der Zeitpunkt der Bestattung wird von der Friedhofsverwaltung im Benehmen mit dem zuständigen 
Pfarramt festgelegt. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt wer-
den. 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 
Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 
bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 
 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern 
oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.  
 
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Bei Urnen 
darf der Durchmesser 0,20 m nicht überschreiten. Für größere Särge und Urnen ist die Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidung gelten die Anforderungen des Ab-
satzes 2 entsprechend. 
 
(5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sind, die eine Verwesung nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist sicherstellen oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwasser zu verändern. 
 

§ 9 
Ruhezeiten 

(1) Die Ruhezeit für die Leichen beträgt 30 Jahre.  
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen 

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Jede Umbettung oder Ausgrabung bedarf der Zustimmung der Friedhofsverwaltung, die auch den 
Zeitpunkt der Umbettung oder Ausgrabung bestimmt. Voraussetzung für die Zustimmung ist die Vor-
lage einer Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde sowie ein Nachweis über eine Beiset-
zungsmöglichkeit am Bestattungsort.  
 
(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle 
Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärt-
nerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 
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(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. 
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestal-
tungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 

IV. Grabstätten 
§ 11 

Allgemeines  
(1) Auf dem Friedhof werden nur Nutzungsrechte vergeben an: 
 

a) Reihengrabstätten (§ 13) 
b) Wahlgrabstätten (§ 14) 
c) Urnenreihengrabstätten (§ 15) 
d) Urnenwahlgrabstätten (§ 16) 
e) Rasenurnengrabstätten (§ 17) 
f) pflegefreie Reihengrabstätten für Särge (§ 18) 
g) Begräbnisstätte für nicht bestattungspflichtige Fehlgeburten und Ungeborene  

(§ 19) 
h) Reihengrabstätte für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (§ 20) 
i) pflegefreie Partnergrabstätten für Särge (§ 21) 

 
(2) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfalle verliehen. Bei Wahl- oder Urnenwahlgrab-
stätten kann die Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassen. 
 
(3) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche beigesetzt werden. Eine verstor-
bene Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt – verstorbenes Kind oder zwei 
gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle beige-
setzt werden. 
 
(4) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche beigesetzt 
werden, wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner 
oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein Ver-
wandter war. 
 
(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollten die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
 

a) für Särge 
 von Kindern:  Länge : 1,50 m;  Breite : 0,90 m;  
 von Erwachsenen : Länge : 2,50 m;  Breite : 1,20 m;  
 
b) für Urnen 
  Länge : 1,00 m;  Breite : 1,00 m. 

 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für den Friedhof maßgebend. 
 
(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante der Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbeisetzungen müs-
sen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
(7) Gräber dürfen nur von denjenigen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofs-
verwaltung bestimmt oder zugelassen sind. 
 
(8) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, 
Großgehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfor-
dernis entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
 
(9) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 8 nicht nach und muss 
beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör von der Friedhofsverwaltung entfernt werden, sind die 
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dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung zu er-
statten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht. 
 

§ 12 
Nutzungsrecht 

(1) An den Grabstätten werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte unter den in dieser Ordnung 
aufgestellten Bedingungen vergeben. An ihnen bestehen nur zeitlich begrenzte Rechte gemäß dieser 
Ordnung. Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. 
 
(2) Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich 
zustehen. Das Nutzungsrecht berechtigt zur Bestattung, zur Anlage und Pflege der Grabstelle sowie 
zur Aufstellung eines von der Friedhofsverwaltung genehmigten Grabmals, soweit in dieser Ordnung 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
(3) Bei Neuvergabe von Nutzungsrechten muss der künftige Nutzungsberechtigte das Nutzungsrecht 
bei der Friedhofsverwaltung beantragen. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, der Friedhofsverwaltung etwaige Anschriften- und 
Namensänderungen schriftlich mitzuteilen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, so hat sie die 
daraus entstehenden Nachteile hinzunehmen und einen damit zusammenhängenden Schaden selbst 
zu tragen. 
(5) Bestehen über das Nutzungsrecht an einer Grabstätte oder über deren Verwendung oder Gestal-
tung Meinungsverschiedenheiten zwischen den Berechtigten, so kann die Friedhofsverwaltung bis 
zum Nachweis einer Einigung oder rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung jede Benutzung der 
Grabstätte untersagen und Zwischenregelungen treffen. 
 
(6) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann entzogen werden, wenn die Grabstätten trotz Aufforde-
rung nicht den Vorschriften entsprechend angelegt sind, ihre Pflege vernachlässigt wird oder die vom 
Nutzungsberechtigten zu tragenden Gebühren nicht entrichtet wurden. 

 
§ 13 

Reihengrabstätten 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich ei-
ner Beisetzung eines Sarges der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. In einer 
Reihengrabstätte darf nur ein Sarg beigesetzt werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert wer-
den. 
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird 
nicht vorher öffentlich bekannt gegeben. 

 
§ 14 

Wahlgrabstätten 
(1) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben. Die Dauer des Nutzungs-
rechts beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine 
Bescheinigung ausgestellt. Anstelle der Bescheinigung genügt auch eine Quittung über die Bezahlung 
der Gebühr für das Nutzungsrecht. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 30 Jahre verlängert werden. Ohne, dass eine Beisetzung erfolgt, kann das Nut-
zungsrecht mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 nach Ablauf des Nutzungsrechtes auf Antrag um 
weitere 10,20 oder 30 Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte verlängert werden. Die Friedhofsverwal-
tung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei 
einer Beisetzung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf 
der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen der Nutzungsberechtigte und folgende Angehörige des Nutzungs-
berechtigten beigesetzt werden: 
 

a) Ehegatte, 
b) Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die  

eingetragene Lebenspartnerschaft, 
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c) Kinder und Stiefkinder sowie deren Ehegatten oder Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach 
dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 

d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) Eltern, 
f) Geschwister 
g) Stiefgeschwister, 
h) die nicht unter die Nr. a) bis g) fallenden Erben,  

soweit es sich um natürliche Personen handelt. 
 
Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den beisetzungsberechtigten 
Personen beigesetzt wird. Kann nach dem Tode eines Beisetzungsberechtigten die Entscheidung der 
nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Beisetzung mitgeteilt 
werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Beisetzung zuzu-
lassen. Die Beisetzung anderer Personen, auch nichtverwandter Personen, bedarf eines Antrages der 
nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 
3 Nrn. a) bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schrift-
liche Erklärungen des bisherigen und des neuen Nutzungsberechtigten sowie die schriftliche Geneh-
migung der Friedhofsverwaltung erforderlich. 
 
(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen sei-
ner beisetzungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung des Rechtsnachfolgers ist nach Möglichkeit beizubringen.  
 
(6) Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach seinem Tode 
übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 beisetzungsberechtigten Angehöri-
gen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen 
Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger hat der Friedhofsverwaltung auf des-
sen Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter ist. Ist der Rechtsnachfolger nicht 
daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er das Nutzungsrecht auf eine andere der 
in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertra-
gen, die auf Grund seines Nutzungsrechtes beisetzungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für 
die Übertragung gilt Absatz 4. 

 
§ 15 

Urnenreihengrabstätten 
(1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstellen, die anlässlich einer Beisetzung einer Asche der Reihe 
nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. In einer Urnenreihengrabstätte darf nur eine Urne 
beigesetzt werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Urnenreihengrabstätten. 
 

§ 16 
Urnenwahlgrabstätten 

(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen für die Dauer von 30 Jahren 
vergeben. In einer Urnenwahlgrabstelle kann nur eine Urne beigesetzt werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahl-
grabstätten auch für Urnenwahlgrabstätten. 
 

§ 17 
Rasenurnengrabstätten 

(1) Die Rasenurnengrabanlage ist eine gärtnerisch geschlossene gestaltete Gras- oder Rasenfläche, 
deren Pflege während der gesamten Nutzungsdauer durch die Friedhofsverwaltung gewährleistet 
wird. 
 
(2) Rasenurnengrabstätten werden mit einer oder zwei Grabstellen für die Dauer von 30 Jahren ver-
geben. Die Verleihung des Nutzungsrechts erfolgt nur im Todesfall. Die Beisetzung einer zusätzlichen 
Asche in einer bereits belegten Grabstelle gem. § 11 Absatz 4 ist ausgeschlossen.  
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(3) Auf die Rasenurnengrabstätten dürfen nur Grabplatten gelegt werden. Um die Pflege der Grabstät-
ten zu gewährleisten, sind nur bodenbündige Grabplatten im Zentrum der jeweiligen Grabstelle zuläs-
sig. Die Größe der Grabplatte muss in Länge und Breite 0,30 m betragen. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte ist dafür verantwortlich, dass eine Pflege der Grabstätte, insbesondere 
das Rasenmähen, jederzeit möglich ist. Eine Bepflanzung der Grabstätte ist nicht zugelassen. An 
Rasenurnengrabstätten werden keine Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – verliehen. Die Aufstel-
lung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige 
Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind auf Rasenurnengrabstätten nicht gestattet. 
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahl-
grabstätten auch für Rasenurnengrabstätten. 
 

§ 18 
pflegefreie Reihengrabstätten für Särge 

(1) Pflegefreie Reihengrabstätten für Särge sind Grabstätten in einem von der Friedhofsverwaltung 
festgelegten Grabfeld. Sie werden der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ru-
hefrist zur Beisetzung eines Sarges vergeben. In einer pflegeleichten Reihengrabstätte kann nur ein 
Sarg beigesetzt werden.  
 
(2) An pflegefreien Reihengrabstätten für Särge werden keine Gestaltungsreche- gleich welcher Art – 
verliehen. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfas-
sungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind auf den Pflegeleichten 
Reihengrabstätten nicht gestattet. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten des 
Verstorbenen werden von der Friedhofsverwaltung an zentraler Position angebracht.  
 
(3) Auf einer von der Friedhofsverwaltung entsprechend gekennzeichnete Fläche können Blumenge-
binde, kleine Blumengestecke, etc. gestellt werden.  
 
(4) Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege (Rasenpflege, Pflege der Gräberfelder, eventl. 
Auffüllungen) der Grabanlage und deren Gräberfelder erfolgt ausschließlich durch die Friedhofsver-
waltung oder durch die von ihr beauftragte Person.  
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vor-schriften für Rei-
hengrabstätten auch für pflegefreien Reihengrabstätten für Särge. 
 

§ 19 
Begräbnisstätte für nicht bestattungspflichtige  

Fehlgeburten und Ungeborene 
(1) Die Friedhofsverwaltung hält zur würdigen Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. 
Niedersächsischen Bestattungsgesetzes die Begräbnisstätte für nicht bestattungspflichtige Fehlgebur-
ten und Ungeborene vor. Ein Anspruch auf Beisetzung besteht nicht. 
 
(2) An dieser Begräbnisstätte werden keine Nutzungs- oder Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – 
verliehen. Die Pflege und die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grab-
kreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind auf der 
Begräbnisstätte ausschließlich der Friedhofsverwaltung vorbehalten. 
 
(3) Auf der Begräbnisstätte für nicht bestattungspflichtige Fehlgeburten und Ungeborene werden nur 
Mini-Särge oder Urnen beigesetzt. Ort und Zeitpunkt der Beisetzung werden von der Friedhofsverwal-
tung festgesetzt.  
 

§ 20 
Reihengrabstätten für Kinder 

(1)  Die Friedhofsverwaltung bietet für die Bestattung von Kindern bis zur Vollendung des 1. Lebens-
jahres und für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahr jeweils ein besonderes Grabfeld mit Rei-
hengrabstätten an . Die Grabstätten werden im Todesfall der Reihe nach einzeln für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben. In einer Reihengrabstätte für Kinder kann nur ein Sarg oder eine Urne beigesetzt 
werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.  
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vor-schriften für Rei-
hengrabstätten auch Reihengrabstätten für Kinder.  
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§ 21 
Pflegefreie Partnergrabstätten für Särge 

(1) Pflegefreie Partnergrabstätten für Särge liegen in gesondert ausgewiesenen und eingegrenzten 
Grabanlage. Jeweils einer gesondert ausgewiesenen Partnergrabanlage sind mehreren Partnergrab-
stätten für Särge zugeordnet. 
 
(2) Pflegefreie Partnergrabstätten für Särge werden anlässlich einer Erdbestattung mit zwei Grabstel-
len vergeben. Bei der zweiten Beisetzung ist das Nutzungsrecht an die neue Ruhefrist anzupassen. 
Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. Eine Verlänge-
rung der Nutzungszeit über die Ruhefrist der zweiten Beisetzung hinaus ist nicht möglich.  
 
(3) Läuft die Ruhefrist nach der ersten Beisetzung aus, ohne dass eine zweite Beisetzung durchge-
führt wurde, kann das Nutzungsrecht – ausgenommen bei Eintritt eines Falles nach § 2 Absatz 2 der 
Friedhofsordnung – auf Antrag um 30 Jahre verlängert werden. Die Gebühren für die Verlängerung 
richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(4) An pflegefreie Partnergrabstätten für Särge werden keine Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – 
verliehen. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfas-
sungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind auf pflegefreien  
Partnergrabstätten für Särge nicht gestattet. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbeda-
ten des Verstorbenen werden von der Friedhofsverwaltung zentral auf der Partnergrabanlage ange-
bracht.  
 
(5) Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der pflegefreien Partnergrabstätten für Särge 
und der Partnergrabanlage erfolgt ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung.  
 
(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vor-schriften für 
Wahlgrabstätten – mit Ausnahme der Regelung des § 11 Absatz 4 der Friedhofsordnung – auch für 
pflegefreie Partnergrabstätten für Särge. 
 

§ 22 
Rückgabe von Grabstätten  

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an 
Grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
 
(2) Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung. 
 
(3) Bei der Rückgabe einer Grabstätte ist dieses von der nutzungsberechtigen Person auf ihre Kosten 
abzuräumen. § 29 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer Wahlgrabstätten beson-
dere schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss 
von derartigen Vereinbarungen besteht nicht.  
 

§ 23 
Bestattungsverzeichnis 

Die Friedhofsverwaltung führt Verzeichnisse der Beigesetzten, der Grabstätten, der Nutzungsrechten 
und der Ruhezeiten. 
 

V. Gestaltung der Grabstätten und der Grabmale 
§ 24 

Anlage und Unterhaltung der Grabstätten 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wer-
den.  
 
(2) Für die gärtnerische Anlage und Pflege der Grabstätten sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten 
verantwortlich, soweit sich aus dieser Friedhofsordnung nicht etwas anderes ergibt. Die Verpflichtung 
zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
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(3) Jede Grabstätte muss innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung oder dem Erwerb des Nut-
zungsrechtes vom Nutzungsberechtigten hergerichtet und dauernd angemessen instandgehalten 
werden, dazu gehören insbesondere auch notwendige Grabauffüllungen. Anpflanzungen sind nur 
innerhalb der Grenzen der Grabstätte gestattet, und dürfen nur so gesetzt oder verändert werden, 
dass eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Ausheben von Nachbargräbern 
ausgeschlossen ist. Das Belegen der Grabstätten mit Kies, Splitt oder ähnlichen Stoffen anstelle einer 
Bepflanzung ist nicht erwünscht. 
 
Die Anpflanzung von Bäumen, großwüchsigen Sträuchern/ Hecken ist wegen der damit verbundenen 
Beeinträchtigung anderer Grabstätten nicht erlaubt. Anpflanzungen dürfen eine Höhe von 3 m nicht 
überschreiten. Wenn die Anpflanzungen infolge ihres Wachstums oder ihrer Größe störend wirken, 
sind diese auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu entfernen. 
 
Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.  
 
(4) Wachsen die Pflanzen über die Grabstätten hinaus, so ist die Friedhofsverwaltung nach erfolgloser 
schriftlicher Aufforderung zur Beseitigung der Beeinträchtigung berechtigt, die Anpflanzungen auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu beseitigen. 
Sofern ein ordnungsgemäßes Ausheben von Gräbern im Falle einer bevorstehenden Beisetzung 
durch Anpflanzungen behindert wird, ist die Friedhofsverwaltung auch ohne eine vorherige Aufforde-
rung berechtigt, die Anpflanzungen auf Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu 
entfernen, wenn damit das Ausheben ermöglicht wird. Falls es die Arbeiten erfordern, ist das Personal 
der Friedhofsverwaltung auch berechtigt, die Nachbargrabstätten in Anspruch zu nehmen sowie 
Grabmale, Einfassungen und Fundamente, Aufwuchs und Grabzubehör abzuräumen, wenn dieses für 
einen ordnungsgemäßen Grabaushub notwendig erscheint. 
 
(5) Grababdeckungen (z.B. Beton, Teerpappe, Marmor u.ä.) sowie die Einbringung von wasserun-
durchlässigem Material als Untergrund (z.B. Folien), die eine ordnungsgemäße Verwesung beein-
trächtigen können, sind nicht zulässig. 
 
(6) Der Nutzungsberechtigte darf gärtnerische Anlagen neben der Grabstätte nicht verändern. 
 
(7) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauer-
floristik, insbesondere Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabein-
fassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. 
Ausgenommen hiervon sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen. 
 
(8) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o.ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist 
nicht gestattet. 
 
(9) Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften zur Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
beschließen. 
 
(10) Die Verwendung von chemischen Wildkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht ge-
stattet. Gleiches gilt für chemische Reinigungsmittel. 
  
(11) Jeder Friedhofsbenutzer soll soweit möglich zur Abfallvermeidung beitragen. Bei der Entsorgung 
sind ausschließlich die dazu vorgesehenen Auffangbehälter zu benutzen. 
 

§ 25 
Vernachlässigung 

(1) Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entsprechend hergerichtet oder gepflegt, so hat der 
Nutzungsberechtigte oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, einer der nächsten Angehörigen zur 
Beseitigung der Mängel auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb 
einer jeweils festgesetzten angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein dreimonatiger Hinweis auf der Grabstät-
te. Wird die Aufforderung nicht innerhalb der gesetzten Frist befolgt, so kann die Friedhofsverwaltung 
die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten abräumen, einebnen und neu einsäen lassen. 
Die Friedhofsverwaltung kann in diesem Fall auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen.  
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In dem Entziehungsbescheid ist der Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die sonsti-
gen Grabausstattungen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheids 
zu entfernen. 
 
(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung 
nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so kann 
die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen. 
 
(3) Zwangsmaßnahmen nach Absatz 1 und 2 sind dem Verantwortlichen vorher anzudrohen. 
 

§ 26 
Grabgewölbe 

Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche Anlagen bei 
Inkrafttreten dieser Ordnung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten in einem ordnungs-
mäßigen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen. Im Übrigen gelten § 28 Abs. 2 und 3 entsprechend. 
 

§ 27 
Errichtung und Veränderung von Grabmalen 

(1) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung. Der Antrag ist schriftlich durch die Nutzungsberechtigte, den Nutzungsbe-
rechtigten oder seinen Bevollmächtigten zu stellen. 
 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt sind. 
 
(3) Die Anträge sind in zweifacher Ausfertigung mit folgendem Inhalt einzureichen: 
 

a) Grabmalentwurf mit Grundriss sowie Vorder- und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Anga-
be des Materials, seiner Bearbeitung und der Fundamentierung. 

 
b) Wortlaut und Platzierung der Inschrift, der Ornamente und der Symbole unter Angabe der 

Form und der Anordnung, des Materials sowie seiner Bearbeitung.  
 
Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits vorhandenen Grabmal anlässlich 
einer weiteren Beisetzung lediglich der Name, die Berufsbezeichnung, das Geburts- und Sterbedatum 
des Beigesetzten in gleicher Ausführung wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden soll. 
 
(4) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entspre-
chend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befesti-
gen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fas-
sung der Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhau-
erhandwerks (BIV). Die BIV-Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung und jährliche Prü-
fung der Grabmalanlagen. 
 
(5) Grabmale und sonstige Anlagen dürfen nur so errichtet, aufgestellt oder verändert werden, dass 
eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Ausheben von Nachbargräbern aus-
geschlossen ist.  
 
(6) Die Errichtung, Aufstellung und Veränderung aller sonstigen Anlagen, Einfriedigungen (Steinein-
fassungen), Bänke etc. bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Friedhofsver-
waltung. Die Absätze 1, 3 bis 5 gelten entsprechend. 
 
(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals nicht der genehmigten 
Zeichnung und ist sie nicht genehmigungsfähig, setzt die Friedhofsverwaltung dem Nutzungsberech-
tigten eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals. Nach ergebnislosem 
Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals 
gilt § 28 Abs. 3. 
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§ 28 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und sonstigen baulichen Anlagen  
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verun-
staltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in Ihrer Andacht stören können. Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen dürfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht gegen den christlichen 
Glauben richten. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grab-
mals in unauffälliger Weise angebracht werden. Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften 
zur Gestaltung der Grabmale beschließen. 
 
(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in gutem und im verkehrssicheren Zustand 
zu erhalten. Hierfür ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
 
(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist 
der Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. 
Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auffor-
derung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten zu entfernen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder ohne beson-
deren Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung oder 
ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
 

§ 29 
Entfernung von Grabmalen 

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen während der Dauer des Nutzungsrechts an der Grabstätte 
nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung über das Abräumen der Grabstätten 
veranlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung von Grabmalen und anderen Anlagen. Innerhalb 
von drei Monaten nach der Bekanntmachung über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch inner-
halb von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit können die nutzungsberechtigten Personen 
Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale nach § 30 handelt. 
Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie ist auch 
nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen verpflichtet.  Die Friedhofsver-
waltung hat auch keinen Gebührenbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst abräumt. 
 
(3) Die Verpflichtungen aus der vorstehenden Bestimmung erstrecken sich auch auf bei In-Kraft-
Treten dieses Absatzes bereits vorhandene Grabmale und sonstige Anlagen. 
 

§ 30 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale  

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung 
erhalten. 
 

VI. Benutzung der Leichenhalle und der 
Friedhofskapelle/Aussegnungshalle 

§ 31 
Leichenhalle/Leichenkammer 

(1) Die Leichenhalle/Leichenkammer dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur 
mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden. 
 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhal-
le/Leichenkammer von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen 
spätestens ½ Stunde vor Beginn der Trauerfeier geschlossen werden. 
 
(3) Ein Sarg, in dem ein Verstorbener liegt, der im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektions-
schutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei dem der Verdacht einer solchen Krankheit 
zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufge-
stellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Gesundheitsamtes geöffnet werden. 
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§ 32 
Friedhofskapelle/Aussegnungshalle 

(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle/Aussegnungshalle zur Verfügung. Die Trauerfeier 
muss der Würde des Ortes entsprechend. 
 
(2) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt 
des Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr 
der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Beden-
ken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 

VII. Haftung und Gebühren 
§ 33 

Haftung 
(1) Die Nutzungsberechtigten haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag er-
richteten Grabmale, Einfriedigungen und sonstige Anlagen entstehen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Per-
sonen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.  
 

§ 34 
Gebühren 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils gelten-
den Friedhofsgebührenordnung zu entrichten. 
 

VIII. Schlussvorschriften 
§ 35 

 In-Kraft-Treten 
Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Bestimmungen der Kirchengemein-
de für den Friedhof mit Ausnahme der Friedhofsgebührenordnung außer Kraft.  
 
Wagenfeld , den 14. Juni 2016 
Der Kirchenvorstand  
gez. Vorsitzender   (L. S.)   gez. Kirchenvorsteher 
 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Nr. 5 und Absatz 
2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Diepholz, den 20. Juni 2016 
DER KIRCHENKREISVORSTAND   
gez. Bevollmächtigter   (L.S.)  
 
 

FRIEDHOFSGEBÜHRENORDNUNG 
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Antonius Kirchengemeinde Wagenfeld 

in 49419 Wagenfeld 
 

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 34 der Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. St. Antonius Kirchengemeinde Wagenfeld in 49419 Wagenfeld hat der Kirchenvorstand 
am14. Juni 2016 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines  

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leis-
tungen der Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
 
  



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 12/2016 vom 01.07.2016 
Seite 79 

§ 2 
Gebührenschuldner  

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
 

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt 
oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
 

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-
nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 
§ 3 

Entstehen der Gebührenschuld  
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der 
jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung. 
 

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verwei-
gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit 
nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten,  

Einziehung rückständiger Gebühren  
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefange-
nen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbe-
trages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 
Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
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§ 6 
Gebührentarif 

I. Gebühren für die Verleihung  
von Nutzungsrechten an Grabstätten 

1. Reihengrabstätte:   
a) für 30 Jahre:                                                       200,00 € 

 
2. Wahlgrabstätte : 

a) für 30 Jahre 
je Grabstelle:        420,00 € 

b) für jedes Jahr der Verlängerung 
je Grabstelle:            14,00 € 
 

3. Urnenreihengrabstätte : 
        für 30 Jahre  
 je Grabstelle        200,00 € 
 
4. Urnenwahlgrabstätte : 

a) für 30 Jahre 
je Grabstelle:         420,00 € 

b) für jedes Jahr der Verlängerung 
je Grabstelle:          14,00 € 
 

5. Rasenurnengrabstätte: 
a)  für 30 Jahre   

 je Grabstelle:        810,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung 

je Grabstelle:          27,00 € 
 
6. pflegefreie Reihengrabstätte: 
einschl. Anschaffung, Gravur und Montage einer Steinplatte und Pflege 
 für 30 Jahre                         1.950,00 € 
 
7. Begräbnisstätte für nicht bestattungspflichtige F ehlgeburten und Ungeborene 
 für 15 Jahre, ohne FUG:         40,00 € 
 
 
8. Reihengrabstätten für Kinder bis zum 14. Lebensjah r 
 für 30 Jahre:        200,00 € 
 
9. pflegefreie Partnergrabstätte für Särge: 
einschl. Pflege und Namensschild 
    a) für 30 Jahre je Grabstätte (2 Grabstellen):               4.850,00 € 
    b) für jedes Jahr der Verlängerung 
 je Grabstelle:        110,00 € 
 
10. zusätzliche Beisetzung  einer Urne  
 
in einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte gemäß § 11 Abs. 4 der Friedhofsordnung 
eine Gebühr gemäß 2. b), oder 4. b) für alle Grabstellen der Grabstätte zur Anpassung an die neue 
Ruhezeit. 
 
Die Gebühren für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes werden für 
die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 
 
Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich. 
 
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die 
gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 
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II. Gebühren für die Benutzung der Leichenkammer/ F riedhofskapelle 
1.  Gebühr für die Benutzung der  

Leichenkammer je Bestattungsfall:       180,00 € 
2.  Gebühr für die Benutzung der  

Friedhofskapelle je Bestattungsfall: 
          180,00 € 

 
III. Gebühren für die Beisetzung: 

Für das Ausheben und Verfüllen der Grube, Abräumen der Kränze und der überflüssigen Erde: 
 
1. für eine Erdbestattung ab einer Sarglänge von 1,00 m:    350,00 € 
2. für eine Erdbestattung bis zu einer Sarglänge von höchstens 1,00 m:                            

          170,00 € 
3. für eine Urnenbestattung:        150,00 € 
4. für Früh- und Fehlgeburten:       100,00 € 
 

IV. Gebühren für Umbettungen: 
1. für die Ausgrabung einer Leiche, je Stunde und Arbeitskraft:     45,00 € 
2. für Ausgrabung einer Urne…      100,00 € 
 

V. Gebühren für die Genehmigung  
der Errichtung oder Änderung von Grabmalen:  

Für die Genehmigung zur Errichtung oder  
Änderung – je – :         25,00 € 
 

 
VI. Gebühren für das Entfernen von Grabmalen und so nstigen Anlagen: 

 je Stunde und Arbeitskraft:        25,00€ 
VI. Friedhofsunterhaltungsgebühr: 

(1) Für ein Jahr je Grabstelle:        8,00 € 
zur Finanzierung der Unterhaltungskosten der Wege und Außenanlagen (einschließlich Personalkos-
ten), Kosten für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung. 
 
(2) Für Grabstätten nach § 18 und § 21 der Friedhofsordnung ist die Friedhofsunterhaltungsgebühr mit 
Zahlung der in § 6 Abschnitt I. dieser Ordnung genannten Gebühren abgegolten. 
 
(3) Die Gebühr wird im Voraus für 3 Jahre erhoben und ist jeweils zur Mitte des entsprechenden Zeit-
raumes fällig. 
 

§ 7 
Zusätzliche Leistungen  

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet. 
 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der Fas-
sung vom 8. Januar 2008 außer Kraft. 
 
Wagenfeld, den 14. Juni 2016 
Der Kirchenvorstand 
gez. Vorsitzender     (L.S.)    gez. Kirchenvorstandsmitglied 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 und 
Abs. 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Diepholz, den 20. Juni 2016 
DER KIRCHENKREISVORSTAND 
gez. Bevollmächtigter  (L.S.) 
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FRIEDHOFSORDNUNG für den Friedhof der  
Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schmalförd en in  

27248 Ehrenburg, Landkreis Diepholz  
 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.- luth. Kirchenge-
meinde Schmalförden am 19. April 2016 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit sei-
nen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an 
dem Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, 
die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und dieser Gewissheit erhal-
ten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 
 

Inhaltsübersicht 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Geltungsbereich und  
  Friedhofszweck 
§ 2 Schließung und Entwidmung 
§ 3 Friedhofsverwaltung 
 
II. Ordnungsvorschriften 
§ 4 Öffnungszeiten 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 Dienstleistungen 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften  
§ 7 Anmeldung einer Bestattung 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen 
  und Urnen  
§ 9 Ruhezeiten 
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen 
 
IV. Grabstätten 
§ 11 Allgemeines  
§ 12 Nutzungsrecht 
§ 13 Reihengrabstätten 
§ 14 Wahlgrabstätten  
§ 15 Reihengrabstätten im Grabgarten 
§ 16 Urnenreihengrabstätten im Grab- 
 garten 

§ 17 Rückgabe von Grabstätten  
§ 18 Bestattungsverzeichnis 
 
V. Gestaltung der Grabstätten und der  
  Grabmale 
§ 19 Allgemeine Gestaltungsvorschrif- ten für 
die Anlage und Unterhal- tung der Grab-
stätten 
§ 20 Grabstätten mit zusätzlichen  
  Gestaltungsvorschriften 
§ 21 Grabgewölbe 
§ 22 Errichtung und Veränderung von  
  Grabmalen  
§ 23 Gestaltung und Standsicherheit 
  von Grabmalen und sonstigen  
 baulichen Anlagen 
§ 24 Entfernung von Grabmalen 
§ 25 Künstlerisch oder historisch  
  wertvolle Grabmale 
 
VI. Haftung und Gebühren 
§ 26 Haftung 
§ 27 Gebühren 
 
VII. Schlussvorschriften 
§ 28 In-Kraft-Treten 

 
I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck  

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Schmalförden in seiner 
jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit die Flurstücke 38/7 und 39/1 Flur 9 Gemarkung 
Schmalförden in Größe von insgesamt 1,23.77 ha. Eigentümer des Flurstückes ist die Evangelisch-
lutherische Kirchengemeinde Schmalförden.  
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Schmalförden hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Bei-
setzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dient der Friedhof auch der Bestat-
tung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. 
 
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Einwilligung der Friedhofsverwaltung. 

 
§ 2 

Schließung und Entwidmung  
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen 
Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
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(2) Nach der beschränkten Schließung werden Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. Eine Verlänge-
rung von Nutzungsrechten erfolgt lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit. Beisetzungen dürfen nur 
noch in Grabstätten stattfinden, an denen zum Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nut-
zungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten 
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Beiset-
zungsberechtigten; nachträgliche Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwal-
tung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten genehmigen. 
 
(3) Nach der Schließung dürfen Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 
Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 

 
§ 3 

Friedhofsverwaltung  
(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
(Friedhofsverwaltung) verwaltet. 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung, den kirchlichen Bestim-
mungen und den allgemeinen staatlichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben kann die Friedhofsverwaltung einzelne 
Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 
 
(4) Im Zusammenhang mit einer Bestattung oder Beisetzung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra-
gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals oder 
sonstiger Anlagen, Zulassung von Dienstleistungserbringern mit der Erhebung von Gebühren und 
Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck die erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. 
 
(5) Die kirchliche Aufsicht richtet sich nach dem jeweils geltenden kirchlichen Recht. 
 

II. Ordnungsvorschriften 
§ 4 

Öffnungszeiten  
(1) Der Friedhof ist tagsüber bzw. während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 
Besuch geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof vorübergehend ganz oder teilweise für den Besuch 
geschlossen werden. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof  

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten. Äußerungen, die sich in 
verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, sind zu 
unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung 
kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der Verantwortung Er-
wachsener betreten.  
 
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 

a) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grabstätten sowie Pflanzen und Gehölze oder 
Eingrenzungen und Schutzmaterialien zu verunreinigen, zu beschädigen oder zu entfernen 
(z.B. Papierkörbe, Bänke etc.), 

b) Einfriedungen oder Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, soweit sie nicht als Wege die-
nen, unbefugt zu betreten. Gleiches gilt für fremde Grabstätten oder Grabeinfassungen, 

c) Die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder sonstigen Fortbewegungsmitteln, wie z.B. Fahrrä-
dern, Skateboards, Rollschuhen oder Inlinern, zu befahren. Aus-genommen sind Kinderwagen 
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und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofs-verwaltung, der Feuerwehr und Fahrzeuge für 
Kranken- und Beerdigungstransporte, 

d) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste anzubieten,  

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. digitale Speichermedien) zu verteilen, ausgenommen 
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 

f) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu ver-
werten, 

g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen, 

h) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden, mitzubringen, 

i) zu lagern oder zu nächtigen, 

j) Alkohol oder andere Rauschmittel zu sich zu nehmen, 

k) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungsfeiern Arbeiten auszuführen, 

l) alle sonstigen Handlungen, die zu einer Beeinträchtigung oder zu einer Belästigung von Per-
sonen führen, insbesondere zu lärmen und zu spielen. 

 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann für die Ordnung auf dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen. 
Sie kann auch Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf 
ihm vereinbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Einwilligung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 6 
Dienstleistungen  

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Fried-
hof geltenden Bestimmungen zu beachten.  
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen 
für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine 
Mahnung entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vo-
rübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer 
ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, 
Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder 
in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber der Friedhofsverwaltung für alle Schäden, die sie im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
§ 7 

Anmeldung einer Bestattung  
(1) Bestattungen sind unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei 
der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben 
oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. 
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(3) Vor einer Bestattung in einer Grabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen. 
 
(4) Der Zeitpunkt der Bestattung wird von der Friedhofsverwaltung im Benehmen mit dem zuständigen 
Pfarramt festgelegt. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt wer-
den. 
 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 
Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 
bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 
 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern 
oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.  
 
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Bei Urnen 
darf der Durchmesser 0,20 m nicht überschreiten. Für größere Särge und Urnen ist die Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidung gelten die Anforderungen des Ab-
satzes 2 entsprechend. 
 
(5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sind, die eine Verwesung nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist sicherstellen oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern. 
 

§ 9 
Ruhezeiten  

(1) Die Ruhezeit für die Leichen beträgt 30 Jahre.  
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen  

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Jede Umbettung oder Ausgrabung bedarf der Zustimmung der Friedhofsverwaltung, die auch den 
Zeitpunkt der Umbettung oder Ausgrabung bestimmt. Im Zeitraum von zwei Wochen bis zu sechs 
Monaten nach dem Tod werden Umbettungen von Särgen nur aufgrund einer richterlichen Anordnung 
ausgeführt. Voraussetzung für die Zustimmung ist die Vorlage einer Genehmigung der unteren Ge-
sundheitsbehörde sowie ein Nachweis über eine Beisetzungsmöglichkeit am Bestattungsort.  
 
(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle 
Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärt-
nerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 
 
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. 
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestal-
tungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 

 
IV. Grabstätten 

§ 11 
Allgemeines  

(1) Auf dem Friedhof werden nur Nutzungsrechte vergeben an: 
 

a) Reihengrabstätten (§ 13) 
b) Wahlgrabstätten (§ 14) 
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c) Reihengrabstätten im Grabgarten (§ 15) 
d) Urnenreihengrabstätten im Grabgarten (§ 16) 

 
(2) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfalle verliehen. Bei Wahlgrabstätten kann die 
Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassen. 
 
(3) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche beigesetzt werden. Eine verstor-
bene Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt – verstorbenes Kind oder zwei 
gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle beige-
setzt werden. 
 
(4) In einer bereits belegten Wahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche beigesetzt werden, wenn die 
bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die Lebens-
partnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter 
war.  
 
(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollten die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
 

a) für Särge 
 Länge : 2,50 m;  Breite : 1,20 m;  
 
b) für Urnen 
  Länge : 1,00 m;  Breite : 1,00 m. 

 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für den Friedhof maßgebend. 
 
(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante der Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbeisetzungen müs-
sen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
(7) Gräber dürfen nur von denjenigen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofs-
verwaltung bestimmt oder zugelassen sind. 
 
(8) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, 
Großgehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfor-
dernis entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
 
(9) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 8 nicht nach und muss 
beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör von der Friedhofsverwaltung entfernt werden, sind die 
dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung zu er-
statten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht. 
 

§ 12 
Nutzungsrecht 

(1) An den Grabstätten werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte unter den in dieser Ordnung 
aufgestellten Bedingungen vergeben. An ihnen bestehen nur zeitlich begrenzte Rechte gemäß dieser 
Ordnung. Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. 
 
(2) Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich 
zustehen. Das Nutzungsrecht berechtigt zur Bestattung, zur Anlage und Pflege der Grabstelle sowie 
zur Aufstellung eines von der Friedhofsverwaltung genehmigten Grabmals, soweit in dieser Ordnung 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
(3) Bei Neuvergabe von Nutzungsrechten muss der künftige Nutzungsberechtigte das Nutzungsrecht 
bei der Friedhofsverwaltung beantragen. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, der Friedhofsverwaltung etwaige Anschriften- und 
Namensänderungen schriftlich mitzuteilen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, so hat sie die 
daraus entstehenden Nachteile hinzunehmen und einen damit zusammenhängenden Schaden selbst 
zu tragen. 
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(5) Bestehen über das Nutzungsrecht an einer Grabstätte oder über deren Verwendung oder Gestal-
tung Meinungsverschiedenheiten zwischen den Berechtigten, so kann die Friedhofsverwaltung bis 
zum Nachweis einer Einigung oder rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung jede Benutzung der 
Grabstätte untersagen und Zwischenregelungen treffen. 
 
(6) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann entzogen werden, wenn die Grabstätten trotz Aufforde-
rung nicht den Vorschriften entsprechend angelegt sind, ihre Pflege vernachlässigt wird oder die vom 
Nutzungsberechtigten zu tragenden Gebühren nicht entrichtet wurden. 
 

§ 13 
Reihengrabstätten  

(1) Reihengrabstätten werden im Todesfall der Reihe nach einzeln für die Dauer der Ruhezeit verge-
ben. In einer Reihengrabstätte darf nur ein Sarg oder eine Urne beigesetzt werden. Das Nutzungs-
recht kann nicht verlängert werden. 
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird 
nicht vorher öffentlich bekannt gegeben. 

 
§ 14 

Wahlgrabstätten  
(1) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben. Die Dauer des Nutzungs-
rechts beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Eine Verlängerung des Nutzungs-
rechts ist möglich. Über das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausgestellt. Anstelle der Be-
scheinigung genügt auch eine Quittung über die Bezahlung der Gebühr für das Nutzungsrecht. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 30 Jahre verlängert werden. Ohne, dass eine Beisetzung erfolgt, kann das Nut-
zungsrecht mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 nach Ablauf des Nutzungsrechtes auf Antrag um 
weitere 10, 20 oder 30 Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte verlängert werden. Die Friedhofsverwal-
tung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei 
einer Beisetzung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf 
der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen der Nutzungsberechtigte und folgende Angehörige des Nutzungs-
berechtigten beigesetzt werden: 
 

a) Ehegatte, 
b) Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die  

eingetragene Lebenspartnerschaft, 
c) Kinder und Stiefkinder sowie deren Ehegatten oder Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach 

dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) Eltern, 
f) Geschwister 
g) Stiefgeschwister, 
h) die nicht unter die Nr. a) bis g) fallenden Erben,  

soweit es sich um natürliche Personen handelt. 
 

Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den beisetzungsberechtigten 
Personen beigesetzt wird. Kann nach dem Tode eines Beisetzungsberechtigten die Entscheidung der 
nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Beisetzung mitgeteilt 
werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Beisetzung zuzu-
lassen. Die Beisetzung anderer Personen, auch nichtverwandter Personen, bedarf eines Antrages der 
nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 
3 Nrn. a) bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schrift-
liche Erklärungen des bisherigen und des neuen Nutzungsberechtigten sowie die schriftliche Geneh-
migung der Friedhofsverwaltung erforderlich. 
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(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen sei-
ner beisetzungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung des Rechtsnachfolgers ist nach Möglichkeit beizubringen.  
 
(6) Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach seinem Tode 
übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 beisetzungsberechtigten Angehöri-
gen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen 
Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger hat der Friedhofsverwaltung auf des-
sen Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter ist. Ist der Rechtsnachfolger nicht 
daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er das Nutzungsrecht auf eine andere der  
in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertra-
gen, die auf Grund seines Nutzungsrechtes beisetzungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für 
die Übertragung gilt Absatz 4. 
 

§ 15 
Reihengrabstätten im Grabgarten 

(1) Reihengrabstätten im Grabgarten sind Grabstellen in einem von der Friedhofsverwaltung festge-
legten Grabfeld. Sie werden der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit 
zur Beisetzung einer Leiche vergeben. In einer solchen Grabstätte kann nur eine Leiche beigesetzt 
werden.  
 
(2) Für Reihengrabstätten im Grabgarten gelten besondere Gestaltungsvorschriften (§ 20). 
 
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Reihengrabstätten im Grabgarten.  
 

§ 16 
Urnenreihengrabstätten im Grabgarten 

(1) Urnenreihengrabstätten im Grabgarten sind Grabstellen in einem von der Friedhofsverwaltung 
festgelegten Grabfeld. Sie werden der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ru-
hezeit zur Beisetzung einer Asche vergeben. In einer solchen Grabstätte kann nur eine Asche beige-
setzt werden.  
 
(2) Für Reihengrabstätten im Grabgarten gelten besondere Gestaltungsvorschriften (§ 20). 
 
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Urnenreihengrabstätten im Grabgarten.  
 

§ 17 
Rückgabe von Grabstätten  

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an 
Grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
 
(2) Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung. 
 
(3) Bei der Rückgabe einer Grabstätte ist diese von der nutzungsberechtigen Person auf ihre Kosten 
abzuräumen. § 24 Absatz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 

§ 18 
Bestattungsverzeichnis  

Die Friedhofsverwaltung führt Verzeichnisse der Beigesetzten, der Grabstätten, der Nutzungsrechte 
und der Ruhezeiten. 
 

V. Gestaltung der Grabstätten und der Grabmale 
§ 19 

Allgemeine Gestaltungsvorschriften für die Anlage u nd Unterhaltung der Grabstätten 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wer-
den. 
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(2) Für die gärtnerische Anlage und Pflege der Grabstätten sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten 
verantwortlich, soweit sich aus dieser Friedhofsordnung nicht etwas anderes ergibt. Die Verpflichtung 
zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
 
(3) Jede Grabstätte muss innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung oder dem Erwerb des Nut-
zungsrechtes vom Nutzungsberechtigten hergerichtet und dauernd angemessen instandgehalten 
werden, dazu gehören insbesondere auch notwendige Grabauffüllungen. Anpflanzungen sind nur 
innerhalb der Grenzen der Grabstätte gestattet, und dürfen nur so gesetzt oder verändert werden, 
dass eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Ausheben von Nachbargräbern 
ausgeschlossen ist. Das Belegen der Grabstätten mit Kies, Splitt oder ähnlichen Stoffen anstelle einer 
Bepflanzung ist nicht erwünscht. Das Bedecken mit Steinen ist nur bis zu einem Drittel der Fläche der 
Grabstelle gestattet.  
 
Die Neuanpflanzung von Bäumen, großwüchsigen Sträuchern oder Hecken ist wegen der damit ver-
bundenen Beeinträchtigung anderer Grabstätten nicht erlaubt. Die Friedhofsverwaltung kann auf 
schriftlichen Antrag Ausnahmen zulassen. Anpflanzungen dürfen eine Höhe von 3 m nicht überschrei-
ten. Wenn die Anpflanzungen infolge ihres Wachstums oder ihrer Größe störend wirken, sind diese 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu entfernen. 
 
Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.  
 
(4) Wachsen die Pflanzen über die Grabstätten hinaus, so ist die Friedhofsverwaltung nach erfolgloser 
schriftlicher Aufforderung zur Beseitigung der Beeinträchtigung berechtigt, die Anpflanzungen auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu beseitigen. 
 
Sofern ein ordnungsgemäßes Ausheben von Gräbern im Falle einer bevorstehenden Beisetzung 
durch Anpflanzungen behindert wird, ist die Friedhofsverwaltung auch ohne eine vorherige Aufforde-
rung berechtigt, die Anpflanzungen auf Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu 
entfernen, wenn damit das Ausheben ermöglicht wird. Falls es die Arbeiten erfordern, ist das Personal 
der Friedhofsverwaltung auch berechtigt, die Nachbargrabstätten in Anspruch zu nehmen sowie 
Grabmale, Einfassungen und Fundamente, Aufwuchs und Grabzubehör abzuräumen, wenn dieses für 
einen ordnungsgemäßen Grabaushub notwendig erscheint. 
 
(5) Grababdeckungen (z.B. Beton, Teerpappe u.ä.) sowie die Einbringung von wasserundurchlässi-
gem Material als Untergrund (z.B. Folien), die eine ordnungsgemäße Verwesung beeinträchtigen kön-
nen, sind nicht zulässig. 
 
(6) Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entsprechend angelegt oder länger als 1 Jahr in der 
Unterhaltung vernachlässigt, so wird der Nutzungsberechtigte oder, wenn ein solcher nicht vorhanden 
ist, einer der nächsten Angehörigen zur Beseitigung der Mängel in angemessener Frist schriftlich auf-
gefordert. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt  
ein dreimonatiger Hinweis auf der Grabstätte, dass sich der Nutzungsberechtigte bei der Friedhofs-
verwaltung melden soll. Werden die Mängel nicht in der gesetzten Frist beseitigt, so kann die Fried-
hofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten einebnen und begrünen lassen. 
Grabmale können nur gemäß § 24 entfernt werden  
 
(7) Der Nutzungsberechtigte darf gärtnerische Anlagen neben der Grabstätte nicht verändern. 
 
(8) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauer-
floristik, insbesondere Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabein-
fassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. 
Ausgenommen hiervon sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen. 
 
(9) Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften zur Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
beschließen. 
 
(10) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist 
nicht gestattet. Gleiches gilt für chemische Schädlingsbekämpfungs- und Reinigungsmittel.  
 
(11) Jeder Friedhofsbenutzer soll soweit möglich zur Abfallvermeidung beitragen. Bei der Entsorgung 
sind ausschließlich die dazu vorgesehenen Auffangbehälter zu benutzen. 
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§ 20 
Grabstätten mit zusätzlichen Gestaltungsvorschrifte n 

Für Grabstätten im Grabgarten gelten nachfolgende Gestaltungsvorschriften: 
Grabmale dürfen auf den Grabstätten nicht errichtet werden. Die Friedhofsverwaltung errichtet an 
zentraler Stelle ein gemeinsames Grabmal, auf dem Vor- und Zuname sowie Geburts- und Sterbeda-
tum der Verstorbenen festgehalten werden. Die Pflege des gesamtes Grabgartens (Rasenpflege und 
Pflege der Beete) und bei Erdbestattungen auch die erforderlich werdenden Grabauffüllungen und 
Neuansaaten werden von der Friedhofsverwaltung veranlasst. 
Auf die Rasen- und Beetfläche dürfen (außer anlässlich der Bestattung und bis zu vier Wochen da-
nach) keine Kränze, Gestecke, Blumengebinde, Blumenschalen etc. gelegt werden. Hierfür steht für 
das gesamte Grabfeld eine entsprechend gekennzeichnete Fläche zur Verfügung.  
 

§ 21 
Grabgewölbe  

Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche Anlagen bei 
Inkrafttreten dieser Ordnung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten in einem ordnungs-
mäßigen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen. Im Übrigen gelten § 23 Abs. 2 und 3 entsprechend. 
 

§ 22 
Errichtung und Veränderung von Grabmalen  

(1) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung. Der Antrag ist schriftlich durch die Nutzungsberechtigte, den Nutzungsbe-
rechtigten oder seinen Bevollmächtigten zu stellen. 
 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt sind. 
 
(3) Die Anträge sind in zweifacher Ausfertigung mit folgendem Inhalt einzureichen: 
 

a) Grabmalentwurf mit Grundriss sowie Vorder- und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Anga-
be des Materials, seiner Bearbeitung und der Fundamentierung. 

 
b) Wortlaut und Platzierung der Inschrift, der Ornamente und der Symbole unter Angabe der 

Form und der Anordnung, des Materials sowie seiner Bearbeitung.  
 
Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits vorhandenen Grabmal anlässlich 
einer weiteren Beisetzung lediglich der Name, die Berufsbezeichnung, das Geburts- und Sterbedatum 
des Beigesetzten in gleicher Ausführung wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden soll. 
 
(4) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entspre-
chend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befesti-
gen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fas-
sung der Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhau-
erhandwerks (BIV). Die BIV-Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung und jährliche Prü-
fung der Grabmalanlagen. 
 
(5) Grabmale und sonstige Anlagen dürfen nur so errichtet, aufgestellt oder verändert werden, dass 
eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Ausheben von Nachbargräbern aus-
geschlossen ist.  
 
(6) Die Errichtung, Aufstellung und Veränderung aller sonstigen Anlagen, Einfriedigungen (Steinein-
fassungen), Bänke etc. bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Friedhofsver-
waltung. Die Absätze 1, 3 bis 5 gelten entsprechend. 
 
(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals nicht der genehmigten 
Zeichnung und ist sie nicht genehmigungsfähig, setzt die Friedhofsverwaltung dem Nutzungsberech-
tigten eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals. Nach ergebnislosem  
  



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 12/2016 vom 01.07.2016 
Seite 91 

Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals 
gilt § 23 Abs. 3. 
 

§ 23 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und sonstigen baulichen Anlagen  
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verun-
staltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in Ihrer Andacht stören können. Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen dürfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht gegen den christlichen  
Glauben richten. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grab-
mals in unauffälliger Weise angebracht werden. Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften 
zur Gestaltung der Grabmale beschließen. 
 
(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in gutem und im verkehrssicheren Zustand 
zu erhalten. Hierfür ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
 
(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist 
der Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. 
Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auffor-
derung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten zu entfernen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder ohne beson-
deren Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung oder 
ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
 

§ 24 
Entfernung von Grabmalen  

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen während der Dauer des Nutzungsrechts an der Grabstätte 
nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes hat der bisherige Nutzungsberechtigte Grabmale und sonstige 
Anlagen zu entfernen. Soweit es sich um Grabmale nach § 25 handelt, bedarf die Entfernung der Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.  
 
(3) Kommt der bisherige Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf des Nutzungsrechtes nach, kann die Friedhofsverwaltung die Abräumung auf Kosten des 
bisherigen Nutzungsberechtigten vornehmen oder veranlassen. Ersatz für Grabmale und sonstige 
Anlagen ist von der Friedhofsverwaltung nicht zu leisten. Die Friedhofsverwaltung ist auch zur Aufbe-
wahrung abgeräumter Grabmale oder sonstiger Anlagen nicht verpflichtet.  
 
(4) Die Verpflichtungen aus der vorstehenden Bestimmung erstrecken sich auch auf bei In-Kraft-
Treten dieses Absatzes bereits vorhandene Grabmale und sonstige Anlagen. 
 

§ 25 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale  

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung 
erhalten. 
 

VI. Haftung und Gebühren 
§ 26 

Haftung 
(1) Die Nutzungsberechtigten haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag er-
richteten Grabmale, Einfriedigungen und sonstige Anlagen entstehen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Per-
sonen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.  
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§ 27 
Gebühren  

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils gelten-
den Friedhofsgebührenordnung zu entrichten. 
 

VII. Schlussvorschriften 
§ 28 

In-Kraft-Treten  
Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Bestimmungen der Kirchengemein-
de für den Friedhof außer Kraft.  
 
Schmalförden, den 19. April 2016 
DER KIRCHENVORSTAND 
gez. Schröder 
Vorsitzende       (L.S.) 
gez. Kuck 
Kirchenvorsteher 
 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Nr. 5 und Absatz 
2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Diepholz, den 20. Juni 2016 
DER KIRCHENKREISVORSTAND 
gez. van Veldhuizen 
(Bevollmächtigter)      (L.S.) 
 
 

FRIEDHOFSGEBÜHRENORDNUNG 
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Schm alförden 

in 27248 Ehrenburg, Landkreis Diepholz 
 

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 29 der Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Schmalförden in 27248 Ehrenburg hat der Kirchenvorstand am 19. April 
2016 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines  

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leis-
tungen der Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner  

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
 

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt  
    oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über- 
    nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
(4) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
 

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über- 
    nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
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§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld  

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der 
jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung. 

 
§ 4 

Festsetzung und Fälligkeit 
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verwei-
gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit 
nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten,  

Einziehung rückständiger Gebühren  
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefange-
nen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbe-
trages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 
 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 
Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
 

§ 6 
Gebührentarif 

I. Gebühren für die Verleihung  
von Nutzungsrechten an Grabstätten 

1. Reihengrabstätte:   
 für 30 Jahre je Grabstelle         100,00 € 
2. Wahlgrabstätte : 

c) für 30 Jahre je Grabstelle:         120,00 € 
d) für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle:            4,00 € 

3. Reihengrabstätte im Grabgarten  
 für 30 Jahre einschließlich Pflege des Grabgartens  
 und gemeinschaftlichen Grabmal      1.550,00 € 
4. Urnenreihengrabstätte im Grabgarten  
 für 30 Jahre einschließlich Pflege des Grabgartens  
 und gemeinschaftlichen Grabmal      1.190,00 € 
5. zusätzliche Beisetzung  einer Urne  
in einer bereits belegten Wahlgrabstätte gemäß § 11 Abs. 4 der Friedhofsordnung eine Gebühr ge-
mäß 2. b) für alle Grabstellen der Grabstätte zur Anpassung an die neue Ruhezeit. 
 
Die Gebühren für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes werden für 
die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 
 
Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich. 
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II. Friedhofsunterhaltungsgebühr:  
(1) Für ein Jahr je Grabstelle:             5,50 € 
zur Finanzierung der Unterhaltungskosten der Wege und Außenanlagen (einschließlich Personalkos-
ten), Kosten für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung. 
 
(2) Für Grabstätten nach § 15 und § 16 der Friedhofsordnung ist die Friedhofsunterhaltungsgebühr mit 
Zahlung der in § 6 Abschnitt I. dieser Ordnung genannten Gebühren abgegolten.  
 
(3) Die Gebühr wird im Voraus für 2 Jahre erhoben und ist jeweils zur Mitte des entsprechenden Zeit-
raumes fällig. 
 

§ 7 
Zusätzliche Leistungen  

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet. 
 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die bisherige Friedhofsgebührenordnung 
außer Kraft. 
 
Schmalförden, den 19. April 2016 
DER KIRCHENVORSTAND 
gez. Schröder 
Vorsitzende       (L.S.) 
gez. Kuck 
Kirchenvorsteher 
 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 und 
Abs. 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Diepholz, den 20. Juni 2016 
DER KIRCHENKREISVORSTAND 
gez. van Veldhuizen 
(Bevollmächtigter)      (L.S.) 
 
 

1. Änderung der Friedhofsordnung für den Friedhof d er  
Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schwarme i n  

27327 Schwarme, Landkreis Diepholz  
 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.- luth. Kirchenge-
meinde Schwarme in 27327 Schwarme am 14. Juni 2016 folgende 1. Änderung der Friedhofsordnung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Im Inhaltsverzeichnis der Friedhofsordnung wird im Abschnitt IV. Grabstätten zwischen § 14 
und § 15 folgender § 14a eingefügt: 
 

„§ 14 a Partnerwahlgrabstätten für Urnen“ 
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§ 2 
§ 12 Absatz 1 der Friedhofsordnung erhält folgende Fassung: 
 

„§ 12 
Arten und Größen 

(1) Auf dem Friedhof werden nur Nutzungsrechte vergeben an: 
  a) Reihengrabstätten (§ 13)  
  b) Wahlgrabstätten (§ 14) 
  c) Partnerwahlgrabstätten für Urnen (§ 14a)  
  d) Rasenreihengrabstätten für Särge (§ 15) 
  e) Rasenreihengrabstätten für Urnen (§ 16) 

 
§ 3 

Es wird zwischen § 14 und § 15 neu „§ 14 a Partnerw ahlgrabstätten für Urnen“ in der Fried-
hofsordnung aufgenommen: 
 

„§ 14 a 
Partnerwahlgrabstätten für Urnen 

(1) Partnerwahlgrabstätten für Urnen werden im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit verge-
ben, auf ihnen kann nur eine Asche beigesetzt werden. In einer bereits belegten Partnerwahl-
grabstätte für Urnen darf einmalig eine weitere Asche beigesetzt werden, wenn der bereits 
Beigesetzte der Ehegatte, ein Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Leben-
spartnerschaft oder ein naher Verwandter des Beizusetzenden war.  
 
(2) Bei der zweiten Beisetzung ist das Nutzungsrecht der Partnerwahlgrabstätte für Urnen an 
die neue Ruhezeit anzupassen. Eine für die Verlängerung der Nutzungszeit über die Ruhefrist 
der zweiten Beisetzung hinaus ist nicht möglich. 
 
(3) Läuft die Ruhefrist nach der ersten Beisetzung aus, ohne dass eine zweite Beisetzung 
durchgeführt wurde, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 2 Abs. 2 auf Antrag um 30 
Jahre verlängert werden. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen 
Gebührenordnung.  

 
(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Wahlgrabstätten auch für Partnerwahlgrabstätten für Urnen.“ 

 
§ 5 

Diese Änderungen der Friedhofsordnung treten nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Ta-
ge nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Schwarme, den 14. Juni 2016  
Der Kirchenvorstand       
gez. Wolters 
Vorsitzender       (L.S.) 
gez. Pastorin Müller 
Stellv. Vorsitzende 
 
 
Die vorstehenden Änderungen der Friedhofsordnung werden hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Nr. 5 und 
Absatz 2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 22. Juni 2016 
Kirchenamt in Sulingen 
gez. Schimke       
(Bevollmächtigter)    (L.S.) 
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1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung für den Fr iedhof der 
Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schwarme  

in 27327 Schwarme, Landkreis Diepholz 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 28 der Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Schwarme in 27327 Schwarme hat der Kirchenvorstand am 14. Juni 2016 
folgende 1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
In § 6 Abschnitt I der Friedhofsgebührenordnung wir d nach Ziffer 5 folgende Ziffer 6 eingefügt:  
 

„6.  Partnerwahlgrabstätten für Urnen 
 a) mit Einfassung 
     für 30 Jahre:     360,00 € 
 
 b) jedes Jahr der Verlängerung 
     je Grabstätte:       12,00 €“ 
 

§ 2 
Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung und 
der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Schwarme, den 14. Juni 2016  
Der Kirchenvorstand       
gez. Wolters 
Vorsitzender       (L.S.) 
gez. Pastorin Müller 
Stellv. Vorsitzende 
 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
6, Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 22. Juni 2016 
Kirchenamt in Sulingen 
gez. Schimke       
(Bevollmächtigter)    (L.S.) 
 
 

Wegezweckverband, Sitz Syke 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
des Wegezweckverbandes, Sitz Syke 

für das Haushaltsjahr 2017 
 
Aufgrund der Verbandssatzung wurde durch die Verbandsversammlung am 12.05.2016 für das Haus-
haltsjahr 2017 folgende Haushaltssatzung vorgeschlagen: 
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§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbet rag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  598.100 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 598.100 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge            0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf             0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetra g 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    623.100 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    617.100 Euro 
  
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit            0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit     3.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit          0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit            0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 623.100 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 620.100 Euro 
 

§ 2 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 Euro  festgesetzt. 
 

§ 5 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben aus dem Haushalt bis zu einer Höhe von 10.000,00 Euro blei-
ben dem Geschäftsführer des Verbandes vorbehalten. 
 
gez. B. Bormann     gez. J. Leseberg 
Geschäftsführer     Vorsitzender d. Verbandsversammlung 
 
 
Die Haushaltssatzung des Wegezweckverbandes, Sitz Syke, für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 10.06.2016 erklärt, dass er die Haushaltssatzung des 
Wegezweckverbandes für das Haushaltsjahr 2017 gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG nicht beanstanden 
werde.    
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt für 7 Werktage (außer samstags), beginnend mit dem 
Tage nach dieser Bekanntmachung, in den Geschäftsräumen des Wegezweckverbandes, Hermann-
straße 15 in 28857 Syke, während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.  
 
Syke, den 14.06.2016 
gez. B. Bormann 
Geschäftsführer  
 


